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AmtsblattAmtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal
Mitgliedsgemeinden  Aurachtal · Oberreichenbach

Gemeinde Aurachtal

Gemeinde Oberreichenbach

Montag 8:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 7:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Geschäftszeiten der Verwaltung
Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal
Lange Straße 2, 91086 Aurachtal
Telefon: 09132 / 77 50
Telefax: 09132 / 775 19
Email: vg@aurachtal.de

Kontakt zur Verwaltung

Gemeinde Oberreichenbach
www.oberreichenbach-erh.de

Gemeinde Aurachtal
www.aurachtal.de

Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal Änderung der Bio-/ Hausmüllabfuhr

aufgrund der Pfi ngstfeiertage

Für Falkendorf, Hessenmühle, Lenzenmühle

anstatt Mittwoch, den 03.06.2020
am Donnerstag, den 04.06.2020

Für Lenkershof, Münchaurach, Nankenhof, Dörfl as, 
Neundorf, Unterreichenbach und Oberreichenbach

anstatt Donnerstag, den 04.06.2020
am Freitag, den 05.06.2020

Entleerung der Altpapiercontainer (1,1 cbm), 
Papiertonne und gelber Sack

Nächster Abholtermin ist
Dienstag, der 16. Juni 2020

20. Mai 2020

Corona-Hotline - 089 / 12 22 20
Die "Corona-Hotline" der Bayerischen Staatsregierung (täglich von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) dient als einheitliche Anlauf-
stelle für alle Fragen zum Corona-Geschehen.
Mittels eingerichteter Kompetenzbereiche fi ndet eine themenbezogene Weiterleitung statt. Wesentlich betroff ene Le-
bensbereiche sind abgedeckt: Sowohl Fragestellungen zu gesundheitlichen Themen, den Ausgangsbeschränkungen 
sowie Kinderbetreuung und Schule als auch zu Soforthilfen und anderer Unterstützung für Kleinunternehmen und Frei-
berufl er können täglich, auch an den Feiertagen, beantwortet werden.
Bei Fragen rund um die Durchführung von Vereinsfeiern und Brauchtumsfesten hilft Ihnen das ‚Sorgentelefon Ehren-
amt‘ gern weiter.
Dieses erreichen Sie per Telefon unter 089 / 122 22 12 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de.
Bitte beachten Sie: BAYERN | DIREKT erteilt keine rechtlichen Auskünfte und schlichtet keine Konfl ikte.



Gemeinde Aurachtal

Amtsstunden wie VG Aurachtal

gemeinde@aurachtal.de
09132 / 77 50

Lange Straße 2
91086 Aurachtal

www.aurachtal.de
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Ferienprogramm 2020

Entsorgung von Gartenabfällen

Liebe Mitbürgerinnen  und Mitbürger,

der Wertstoff hof in Herzogenaurach hat derzeit nur in 
einem Notbetrieb geöff net. Somit stellt die Entsorgung 
von Gartenabfällen viele Aurachtaler Haushalte vor Pro-
bleme.

Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit dem Landrat-
samt und dem Entsorger Hofmann eine vorübergehende 
Lösung gefunden zu haben.

Auf dem Gelände des Bauhofes, Lange Str. 2, steht ein 
Container für Grünabfälle bereit. Grüngut kann bis auf 
Weiteres angeliefert werden jeweils am 

Dienstag von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

und

Donnerstag von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

Bitte halten Sie sich an die Abgabezeiten und die Hygi-
ene- und Abstandsregeln. Bitte bringen Sie Zeit mit und 
nehmen Sie Rücksicht. Vielen Dank!  

Klaus Schumann
1. Bürgermeister

Liebe Kinder und Jugendliche,

auch wenn zur Zeit alles etwas anders ist, die Sommer-
ferien kommen bestimmt und wir haben wieder ein tol-
les Ferienprogramm für euch zusammen gestellt. Vielen 
Dank an die IG Kinder und Jugend für die viele Arbeit. 
Einige Programmpunkte wurden leider bereits im Vorfeld 
abgesagt - ihr wisst schon: Corona.

Und leider wissen wir derzeit auch noch nicht, ob al-
les, was wir für euch im Angebot haben, auch stattfi n-
det. Meldet euch einfach erst einmal an. Dem aktuellen 
Amtsblatt liegt eine Kurzinfo bei. In den nächsten Tagen 
liegt das komplette Programm auch wieder aus bzw. ist 
online abrufbar.

Viel Spaß beim Planen.

Euer
Klaus Schumann
1. Bürgermeister

Informationen und Öff nungszeiten 
der Deponie Herzogenaurach
fi nden Sie online unter
https://www.zva-erlangen.de

weitere Informationen zum Ferien-
programm der Gemeinde Aurachtal
fi nden Sie online unter
www.aurachtal.de/ferienprogramm.html
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Der Gemeinderat der Gemeinde Aurachtal hat in der 
öff entlichen Sitzung am 11.03.2020 die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat nach 
rechtsaufsichtlicher Würdigung mit Schreiben vom 
14.04.2020, eingegangen am 24.04.2020, festgestellt, 
dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 67 und 71 
GO genehigungspfl ichtigen Bestandteile enthält. Die 
Satzung wird nunmehr bekanntgemacht:

Haushaltssatzung
der Gemeinde Aurachtal 

(Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 63 ff  der Gemeindeordnung erlässt 
die Gemeinde Aurachtal folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
mit 6.566.089 Euro und im Vermögenshaushalt in Ein-
nahmen und Ausgaben mit 8.774.797 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.          Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen
            Betriebe (A)    310 v.H.
b) für die Grundstücke (B)  310 v.H.
2. Gewerbesteuer   340 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 350.000 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in 
Kraft.

Aurachtal, 24. April 2020
GEMEINDE  AURACHTAL

Klaus Schumann
1. Bürgermeister

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
liegt samt ihren Anlagen gemäß Art. 65 Abs. 3 
Satz 3 Gemeindeordnung ab dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Aurachtal während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsicht auf.

Gem. § 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekV) ist 
der Ausgabetag dieses Amtsblattes der Tag der amtli-
chen Bekanntmachung der vorstehenden Satzung. Sie 
gilt hiermit als bekanntgemacht.

Aurachtal, 20. Mai 2020
GEMEINDE  AURACHTAL

Klaus Schumann
1. Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Aurachtal gibt sich 
aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgen-
de

Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat

§ 1 
Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegen-
heiten des eigenen und des übertragenen Wirkungs-
kreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden 
Ausschüssen übertragen sind oder aufgrund Gesetz 
bzw. Übertragung durch den Gemeinderat in die Zu-
ständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen oder von 
der Verwaltungsgemeinschaft wahrgenommen werden.

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten 
Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vor-
bereitung der Gemeinderatsentscheidungen und die in 
§ 8 genannten Angelegenheiten beschließenden Aus-
schüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich 
die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbe-
halten, wenn das die Bedeutung der Angelegenheit er-
fordert. 

§ 2 
Aufgabenbereich des Gemeinderats

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Angele-
genheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands  oder Gebiet-
sänderungen der Gemeinde und zu Änderungen 

Bekanntmachung

Bekanntmachung



des Namens der Gemeinde oder eines Gemeinde-
teils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die 
Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürger-
rechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Aus-
schüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese 
(Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angele-
genheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinde-
ratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu 
deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung 
bedarf,

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von 
Satzungen und Verordnungen, ausgenommen alle 
Bebauungspläne und sonstigen Satzungen nach 
den Vorschriften des Ersten Kapitels des Bauge-
setzbuchs sowie alle örtlichen Bauvorschriften im 
Sinn des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, 
auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der Bayeri-
schen Bauordnung,

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Rege-
lung der Bezüge der Gemeindebediensteten und 
über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und dis-
ziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz 
über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtin-
nen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas 
anderes bestimmen,

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 
65 und 68 GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 
GO),

12. die Vorlage und Feststellung der Jahresrechnung 
sowie die Beschlussfassung über die Entlastung 
(Art. 102 GO),

13. die Benennung und Abberufung des oder der be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten,

14. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bür-
gerbegehrens  (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durch-
führung eines Bürgerentscheids  (Art. 18 a Abs. 2, 
Abs. 10 GO), 

15. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen 
und Entgelten, 

16. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Ein-
richtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung 
der Beamten und Beamtinnen ab Besoldungsgrup-
pe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen 
Ausschuss übertragen sind,
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17. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppier- 
ung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung der Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen ab Entgeltgruppe 9 
des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt,

18. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeinde-
bediensteten,

19. die Beschlussfassung über die Beteiligung an 
Zweckverbänden und, soweit hoheitliche Befug-
nisse übertragen werden, über den Abschluss von 
Zweckvereinbarungen,

20. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindli-
cher Planungen, z. B. der Bauleitplanung, insbe-
sondere Erlass, Änderung und Aufhebung von Be-
bauungsplänen und sonstigen Satzungen nach den 
Vorschriften des Ersten Kapitels des Baugesetz-
buchs sowie aller örtlichen Bauvorschriften im Sinn 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, auch in 
den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bau-
ordnung; der Ortsplanung, der Landschaftsplanung 
und der Landesplanung, der Gewässerplanung und 
gemeindeübergreifender Planungen und Projekte,

21. Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten so-
wie Leitungsverlegung in mehr als geringfügigem 
Ausmaß,

22. die Beschaff ung von Dienstfahrzeugen,

23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sons-
tige öff entliche Einrichtungen, 

24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung 
von Vertretern der Gemeinde in andere Organisati-
onen und Einrichtungen,

25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer 
kommunalen Partnerschaft,

26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich 
verwalteter Stiftungen, insbesondere Änderungen 
des Stiftungszwecks.

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-

mitglieder, Befugnisse
(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihr- 
er freien, nur durch die Rücksicht auf das öff entliche 
Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträ-
ge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemein-
deratsmitglieder (Teilnahmepfl icht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspfl icht, Geheimhaltungspfl icht, 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltend-
machung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Nieder-
legung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 
1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 
GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde  und Landkreis-
wahlgesetz.
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(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Ent-
scheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 
seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Refe-
rate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit 
betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind 
Gemeinderatsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen 
der erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsver-
teilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister oder 
Bürgermeisterinnen einzelne seiner Befugnisse (§§ 10 
bis 13) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach 
Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Aktenein-
sicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorberei-
tung von Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung 
erhält jedes Gemeinderatsmitglied nach vorheriger Ter-
minvereinbarung das Recht zur Einsicht in die entschei-
dungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der Ge-
heimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben 
Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Akteneinsicht, 
wenn sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit der 
Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Verlangen zur 
Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister 
geltend zu machen.

§ 4 
Umgang mit Dokumenten und 

elektronischen Medien
(1) 1Der Verschwiegenheitspfl icht unterfallende schriftli-
che und elektronische Dokumente sind so aufzubewah-
ren, dass sie dem unbefugten Zugriff  Dritter entzogen 
sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten 
die Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteres-
sen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente 
für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied nicht mehr 
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkon-
form zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen 
der Verwaltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröff entli-
chung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsun-
terlagen durch Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, 
wenn der erste Bürgermeister und der Gemeinderat 
unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt 
haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, 
die off enkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröff entlichung von Be-
schlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu 
nichtöff entlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die techni-
schen Voraussetzungen zum Versenden und Empfan-
gen elektronischer Post verfügen, können dem ersten 
Bürgermeister schriftlich eine elektronische Adresse 
mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 23 über-
sandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 24 versandt 
werden.
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der 
Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive 
Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsver-
lauf nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 

19 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5 
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Errei-
chung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammen-
schließen. 2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder 
haben. 3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen 
sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind 
dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrich-
tet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt entsprechend für wäh-
rend der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärke-
verhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 
3 GO).

(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Grup-
pen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke 
keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in 
die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussge-
meinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 
3 gilt entsprechend.

III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 6 
Bildung, Vorsitz, Aufl ösung

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden 
Fraktionen und Gruppen unter Berücksichtigung von 
Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen 
nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 
Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze werden nach dem Ver-
fahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Aus-
schussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden 
Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl 
der Gemeinderatssitze geteilt. 4Jede Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele 
Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weite-
ren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berech-
nung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Grup-
pen oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 6Ha-
ben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvor-
schläge der betroff enen Parteien oder Wählergruppen 
abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Aus-
schussgemeinschaft entscheidet das Los. 7Wird durch 
den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern 
das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so 
sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 aus-
zugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften 
den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so 
entscheidet das Los. 

(2)  Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für 
den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion Stellvertreter in 
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einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bür-
germeister, einer seiner Stellvertreter oder ein vom ers-
ten Bürgermeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz über-
nehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses, 
nimmt deren Vertreter für die Dauer der Übertragung 
den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt 
ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied 
(Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit aufl ö-
sen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, 
die gesetzlich vorgeschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7 
Vorberatende Ausschüsse

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die 
ihnen übertragenen Gegenstände für die Beratung in 
der Vollversammlung des Gemeinderats vorzubereiten 
und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt 
eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbe-
ratender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen 
Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit 
nachstehendem Aufgabenbereich gebildet:

1. Finanzausschuss:

a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der 
Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Anla-
gen und Bestandteilen.

b) Grundsätzliche Angelegenheiten des gemeindli-
chen Finanzwesens.

§ 8 
Beschließende Ausschüsse

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen 
übertragenen Angelegenheiten selbstständig anstelle 
des Gemeinderats.

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse 
stehen unbeschadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung durch den Gemeinderat. 2Eine Nach-
prüfung muss nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn 
der erste Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschuss-
mitglieder oder ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder 
die Nachprüfung durch den Gemeinderat beantragt. 
3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag 
nach der Ausschusssitzung beim ersten Bürgermeister 
eingehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berüh-
ren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer 
Woche wirksam.

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzel-
nen folgende Aufgabenbereiche: 

1. Bau- und Umweltausschuss:

a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben – 

bzw. Voranfragen,

b) Zulassung isolierter Abweichungen i. S. d. Art. 
63 Abs. 3 S. 1 BayBO,

c) Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Ge-
meinde bis zu einer Wertgrenze von 50.000,00 €,

d) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raum-
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie 
in der Bauleitplanung anderer Gemeinden, sofern 
Belange der Gemeinde Aurachtal nicht nur unwe-
sentlich betroff en sein können,

e) Angelegenheiten gemeindlicher Liegenschaften 
und öff entlicher Einrichtungen bis zu einer Wert-
grenze von 50.000,00 €,

f) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- 
und Wegerecht,

g) Ausübung von Vorkaufsrechten,

h) grundsätzliche Angelegenheiten der leitungsge-
bundenen Einrichtungen,

i) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrs-
rechts sowie Verkehrsplanungen vorbehaltlich § 2 
Nr. 20

j) Fragen des ÖPNV,

k) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfah-
ren,

l) Abschluss von städtebaulichen Verträgen und 
Erschließungsverträgen sowie sonstigen Verträ-
gen auf baurechtlicher Grundlage,

m) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschut-
zes einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen,

n) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten 
sowie Leitungsverlegungen in nur geringfügigem 
Ausmaß,

o) Entscheidungsvorbereitung in sämtlichen Ange-
legenheiten, in denen eine Ortsbesichtigung erfor-
derlich ist

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zustän 
dig ist. 

2.    Ausschuss für soziale und kulturelle Angelegen-
heiten:

a) Angelegenheiten der Schulen, der Kultur- und  
Gemeinschaftspfl ege, der Kinder- und Jugendarbeit, 
der Seniorenarbeit, der Inklusion, des Sportwesens, 
der Vereine, des Sozialwesens, der Gesundheit und der 
Freizeiteinrichtungen sowie der Städtepartnerschaften,

b) Abschluss von Verträgen, die Lieferungen und 
Leistungen an die Gemeinde zu in a) genannten Ange-
legenheiten zum Gegenstand haben, sowie die Wahr-
nehmung von Rechten und Pfl ichten der Gemeinde aus 
solchen Verträgen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 
€.



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020  Seite 7

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zuständig ist. 

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemes-
sung von Beträgen oder Wertgrenzen nach Abs. 3 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung 
bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so 
ist der fünff ache Jahresbetrag anzusetzen. 

§ 9
Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahres-
rechnung im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung 
gem. Art. 103 Abs. 1 GO.

IV. Der erste Bürgermeister

1. Aufgaben

§ 10 
Vorsitz im Gemeinderat

(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Ge-
meinderat (Art. 36 GO). 2Er bereitet die Beratungsge-
genstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 
Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet er die Beratung 
und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt 
das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des 
Gemeinderats oder eines beschließenden Ausschus-
ses für rechtswidrig, verständigt er den Gemeinderat 
oder den Ausschuss von seiner Auff assung und setzt 
den Vollzug vorläufi g aus. 2Wird die Entscheidung auf-
rechterhalten, führt er die Entscheidung der Rechtsauf-
sichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 11 
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rah-
men der Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 
1 GO). 2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den 
weiteren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, nach 
deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und 
in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Be-
diensteten der Gemeinde übertragen (Art. 39 Abs. 2 
GO). 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen 
übereinstimmen.

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüs-
se des Gemeinderats und seiner Ausschüsse (Art. 36 
GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er den Ge-
meinderat oder den Ausschuss unverzüglich.

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht 
über die Gemeindebediensteten und übt die Befugnis-
se des Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemeinde-
beamten und Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 
4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO bleibt 
unberührt. Für Beamte und Beamtinnen der Verwal-
tungsgemeinschaft ist es die Aufgabe des Gemein-
schaftsvorsitzenden.

(4) 1Der erste Bürgermeister verpfl ichtet die weiteren 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle 
Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse 
der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bun-

desrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht 
bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpfl ichtet 
er Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete, 
bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst wer-
den (Art. 56a GO).

§ 12 
Einzelne Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister erledigt vorbehaltlich der 
Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft in eigener 
Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemein-
de keine grundsätzliche Bedeutung haben und kei-
ne erheblichen Verpfl ichtungen erwarten lassen 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder 
auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen ho-
heitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Vertei-
digung einschließlich des Wehrersatzwesens und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für 
haushalts  oder personalrechtliche Entscheidungen 
der Gemeinderat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicher-
heit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
GO),

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 
1 GO übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Ein-
richtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung 
von Beamten und Beamtinnen bis zur Besoldungs-
gruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergrup-
pierung (nicht nur vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Verset-
zung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung 
mittels Personalgestellung und Entlassung von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bis zur Ent-
geltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entspre-
chenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder 
eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD 
oder eines entsprechenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ge-
schäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehö-
ren insbesondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebe-
diensteten: 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarif-
rechtlicher Vorschriften,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Neben-
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tätigkeiten. 

2.   in allen Angelegenheiten mit fi nanziellen Auswirk-
ungen für die Gemeinde:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und  
im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, in 
denen die Leistungen nach Voraussetzung und 
Höhe festgelegt sind, 
- im Übrigen bis zu einem Betrag von 15.000 € 
(brutto) im Einzelfall, 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, 
insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebüh-
ren sowie von sonstigen Forderungen bis zu folgen-
den Beträgen im Einzelfall: 

- Erlass      1.500,00 €

- Niederschlagung    7.500,00 €

- Stundung für die Dauer
  von bis zu einem Jahr    15.000,00 € 
  darüber hinaus bis zu    7.500,00 €

jeweils unter der Voraussetzung der gesetzlichen 
Verzinsung

- Aussetzung der Vollziehung   7.500,00 € 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausga-
ben bis zu einem Betrag von 7.500,00 € und über 
außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag 
von 3.750,00 € im Einzelfall, soweit sie unabweis-
bar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 
Abs. 1 Satz 1 GO), 

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechts-
geschäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten 
und Pfl ichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag 
oder – falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung 
oder des Unterlassens nicht feststeht – einer Wert-
grenze oder einem geschätzten Auftragswert von 
15.000,00 €, 

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, 
die einzeln oder zusammen die ursprünglich verein-
barte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 7.500,00 € erhöhen,

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem 
Betrag von 1.500,00 €  je Einzelfall.

3.   in allgemeinen Rechts  und Verwaltungsangelegen-
      heiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließ-
lich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesser-
klärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung 
von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen 
sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozess-
bevollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtig-
te, wenn die fi nanzielle Auswirkung auf die Gemein-
de bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert 

voraussichtlich 15.000,00 € nicht übersteigt und die 
Angelegenheit keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
kreises, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder 
einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 8), ins-
besondere Staatsangehörigkeits- und Personen-
standswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statis-
tik, Gesundheits- und Veterinärwesen, öff entliches 
Versicherungswesen, Lastenausgleich.

4.   in Bauangelegenheiten:

a) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raum-
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie 
in der Bauleitplanung anderer Gemeinden, sofern 
Belange der Gemeinde Aurachtal nicht oder nur un-
wesentlich betroff en sein können,

b) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach 
Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 
Abs. 3 Satz 4 BayBO,

c) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 
Satz 2 BayBO,

d) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vor-
kaufsrechts,

e) die Messungsanerkennung und die Aufl assung 
bei bereits genehmigten Verträgen, wenn die Ab-
weichung nicht mehr als 15.000 € beträgt.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemes-
sung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maß-
geblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist 
dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünff ache 
Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 
2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie 
hiermit dem ersten Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 
GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

§ 13 
Vertretung der Gemeinde nach außen

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertre-
tung der Gemeinde nach außen bei der Abgabe von 
rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) 
beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Be-
schlüsse des Gemeinderats und der beschließenden 
Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister nicht ge-
mäß § 12 zum selbstständigen Handeln befugt ist.

(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner 
Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 
2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der 
Gemeinde erteilen.

§ 14 
Abhalten von Bürgerversammlungen

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal 
jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, 
eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den 
Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeis-
ter oder ein von ihm bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeinde-
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bürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste 
Bürgermeister darüber hinaus eine weitere Bürgerver-
sammlung ein, die innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufi nden 
hat.

§ 15 
Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außer-
halb der Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind 
(z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, 
Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unbe-
rührt.

2. Stellvertretung

§ 16 
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 

weitere Stellvertretung, Aufgaben
(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinde-
rung vom zweiten Bürgermeister und, wenn dieser oder 
diese ebenfalls verhindert ist, vom dritten Bürgermeis-
ter vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GO).

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen bestimmt der Gemein-
derat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO 
eine weitere Stellvertretung in der Reihenfolge des Le-
bensalters der restlichen Gemeinderatsmitglieder.

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im 
Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und ge-
schäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bür-
germeisters aus.

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu 
vertretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, 
Krankheit, vorläufi ger Dienstenthebung oder persönli-
cher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszu-
üben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit 
gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszu-
üben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, 
liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

B. Der Geschäftsgang

I. Allgemeines

§ 17 
Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für 
den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbe-
sondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften 
im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und 
für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen 
und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaff en die 
dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 
59 Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwoh-
ner an den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden 
durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem 
Gemeinderat oder dem zuständigen beschließenden 

Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständig-
keitsbereich des ersten Bürgermeisters fallen, erledigt 
dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Angele-
genheiten unterrichtet er den 3Gemeinderat. Eingaben, 
die in die Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft 
fallen, leitet der erste Bürgermeister an diese weiter.

§ 18 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit

(1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 
Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufver-
fahren ist ausgeschlossen. 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist (Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit 
in einer früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichen-
den Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammen-
gerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 
47 Abs. 3 GO).

§ 19 
Öff entliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öff entlich, so-
weit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 
oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenste-
hen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öff entlichen Sitzungen des Gemeinderats sind 
allgemein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets 
eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung 
des oder der Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsicht-
lich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildauf-
nahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen 
Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung 
zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, 
können durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 
1 GO).

§ 20 
Nichtöff entliche Sitzungen

(1) 1In nichtöff entlicher Sitzung werden in der Regel be-
handelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,

3. Angelegenheiten, die dem Sozial  oder Steuerge-
heimnis unterliegen.

2Außerdem werden in nichtöff entlicher Sitzung behan-
delt: 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
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ses, deren nichtöff entliche Behandlung im Einzel-
fall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur 
der Sache erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöff entlichen Sitzungen können im Einzelfall 
durch Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht 
angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwe-
senheit für die Behandlung des jeweiligen Beratungs-
gegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen 
zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpfl ich-
tungsgesetz verpfl ichtet werden.

(3) Die in nichtöff entlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se gibt der erste Bürgermeister der Öff entlichkeit be-
kannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weg-
gefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

II. Vorbereitung der Sitzungen

§ 21 
Einberufung

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinderats-
sitzungen ein, wenn die Geschäftslage es erfordert 
oder wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es 
schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Be-
ratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des 
Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft er die Gemeinderatssit-
zung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens am 
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang 
des Verlangens bei ihm stattfi nden kann (Art. 46 Abs. 2 
Satz 4 GO).

(2) 1Die Sitzungen fi nden im Sitzungssaal des Verwal-
tungsgebäudes, Lange Straße 2, Aurachtal-Münchau-
rach statt; sie beginnen in der Regel um 19:30 Uhr. Re-
gelmäßiger Sitzungstag für die Gemeinderatssitzungen 
ist der Mittwoch. In der Einladung (§ 23) kann im Einzel-
fall etwas anderes bestimmt werden.

§ 22 
Tagesordnung

(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung 
fest. 2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemein-
deratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister mög-
lichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall 
innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer 
Gemeinderatssitzung zu setzen. 4Eine materielle Vor-
prüfung fi ndet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegen-
stände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benen-
nen, damit es den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht 
wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegen-
stände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen 
schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den Ge-
meinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öff entliche als 
auch für nichtöff entliche Gemeinderatssitzungen. 

 (3) 1Die Tagesordnung für öff entliche Sitzungen ist je-
weils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spä-

testens am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt 
zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung 
nichtöff entlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder 
öff entlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 23 
Form und Frist für die Einladung

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich un-
ter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einver-
ständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im 
Falle einer elektronischen Einladung werden der Sit-
zungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und 
die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail ver-
sandten Link auf ein in einem technisch individuell ge-
gen Zugriff e Dritter geschützten Bereich (Ratsinforma-
tionssystem) eingestelltes und abrufbares Dokument 
mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum 
Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tages-
ordnung zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im 
elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei 
seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicher-
weise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, ins-
besondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn 
und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entge-
genstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich 
oder elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne 
von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 
3Hat das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur 
elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Un-
terlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in drin-
genden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sit-
zungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden 
bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 24 
Anträge

(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 
sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stellen 
und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer 
Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind 
durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu über-
mitteln. 3Anträge sollen spätestens am 10. Tag vor der 
Sitzung beim ersten Bürgermeister eingereicht werden. 
4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im 
Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen De-
ckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder 
während der Sitzung gestellte Anträge können nach-
träglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, 
wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinde-
rat der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend 
sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
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(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefas-
sungsanträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder 
einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, kön-
nen auch während der Sitzung und ohne Beachtung 
der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 25 
Eröff nung der Sitzung

(1) 1Der oder die Vorsitzende eröff net die Sitzung. 2Er 
oder sie stellt die ordnungsgemäße Ladung der Ge-
meinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Einwänden 
gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt er oder sie über 
die Genehmigung der Niederschrift über die vorange-
gangene öff entliche Sitzung, falls sie mit der Einladung 
verschickt wurde, abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöf-
fentliche Sitzung wird bei den Gemeinderatsmitglie-
dern in Umlauf gesetzt und spätestens zum Ende des 
nichtöff entlichen Sitzungsteils gemäß Art. 54 Abs. 2 GO 
genehmigt.

§ 26 
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der 
in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behan-
delt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert 
werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöff entlicher 
Sitzung behandelt werden (§ 20), so wird darüber vor-
weg unter Ausschluss der Öff entlichkeit beraten und 
entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vorn-
herein zu einer nichtöff entlichen Sitzung eingeladen, 
gilt die Behandlung in nichtöff entlicher Sitzung als ge-
billigt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat anders 
entscheidet.

(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder 
ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt 
den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte 
vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags 
kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.

(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss 
behandelt worden sind, ist der Beschluss des Aus-
schusses bekannt zu geben.

(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des 
Vorsitzenden oder auf Beschluss des Gemeinderats 
Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört 
werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen.

§ 27 
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach 
dem Vortrag der Sachverständigen, eröff net der oder 
die Vorsitzende die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Um-
ständen annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tages-

ordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 
1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn 
der Beratung dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert 
mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte 
dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 
3Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene 
Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung 
seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann 
bei öff entlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, 
bei nichtöff entlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, 
wenn es ihnen von dem oder der Vorsitzenden erteilt 
wird. 2Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende 
über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Ge-
schäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu 
erteilen. 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt wer-
den.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz 
aus; sie richten ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die 
Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tages-
ordnungspunkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur 
zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz  oder Änderungsanträge oder Anträge auf 
Zurückziehung des zu beratenden Antrags.

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzu-
stimmen; eine Beratung zur Sache selbst fi ndet inso-
weit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird 
die Beratung von dem oder der Vorsitzenden geschlos-
sen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Re-
debeiträgen ruft der oder die Vorsitzende zur Ordnung 
und macht die betreff ende Person auf den Verstoß auf-
merksam. 2Bei weiteren Verstößen kann der oder die 
Vorsitzende ihr das Wort entziehen.

(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fort-
gesetzt erheblich stören, kann der oder die Vorsitzen-
de mit Zustimmung des Gemeinderats von der Sitzung 
ausschließen. ²Über den Ausschluss von weiteren Sit-
zungen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 
GO).

(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungs-
saal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden 
können. 2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung 
hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 
4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung be-
kannt.

§ 28 
Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annah-
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me eines Antrags auf „Schluss der Beratung" schließt 
der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über 
den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie ver-
gewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 18 
Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird 
über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschus-
ses übereinstimmen; über sie ist vor allen anderen 
Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand ab-
zustimmen,

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die 
voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern 
oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegen-
stand haben,

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, so-
fern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 
3 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt 
abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird 
getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder 
der oder die Vorsitzende eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen wer-
den. 2Der oder die Vorsitzende formuliert die zur Ab-
stimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder 
„nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in 
der Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt. 

(5) 1Beschlüsse werden in off ener Abstimmung durch 
Handaufheben oder auf Beschluss des Gemeinderats 
durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehr-
heit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz 
eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 
GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formu-
lierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Be-
schlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des 
Gemeinderats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 
Abs. 1 Satz 2 GO). Dies gilt nicht für die Genehmigung 
der Niederschrift einer Sitzung, in der das Mitglied nicht 
anwesend war.

(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den 
Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist 
unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; 
dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen 
oder abgelehnt ist.

(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten An-
trag kann in derselben Sitzung die Beratung und Ab-
stimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn 
nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilge-
nommen haben, mit der Wiederholung einverstanden 
sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetz-
lich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere 
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen 
oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und 
der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Ta-
gesordnung gesetzt wurde. 

§ 29 
Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der 
Gemeindeordnung oder in anderen Rechtsvorschriften 
als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, 
soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit 
Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbe-
sondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche 
Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht ein-
deutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen 
oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälf-
te der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu 
wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, fi ndet Stichwahl unter 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den höchs-
ten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang 
mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmen-
zahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Perso-
nen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet 
das Los darüber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 
6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet 
gleichfalls das Los. 

§ 30
Anfragen

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an den Vorsitzen-
den oder die Vorsitzende Anfragen über solche Gegen-
stände richten, die in die Zuständigkeit des Gemein-
derats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
2Nach Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder 
anwesende Gemeindebedienstete solche Anfragen so-
fort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so werden sie 
in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 
4Eine Aussprache über Anfragen fi ndet in der Sitzung 
grundsätzlich nicht statt.

§ 31 
Beendigung der Sitzung

Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger An-
fragen schließt der oder die Vorsitzende die Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 32 
Form und Inhalt

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden 
Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 
Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt 
nach öff entlichen und nichtöff entlichen Tagesordnungs-
punkten geführt.

(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift 
können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger 
ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift 
zu löschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich 
gemacht werden.
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(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Be-
schlussfassung abwesend, so ist dies in der Nieder-
schrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann 
verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, 
wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden 
und von dem Schriftführer oder der Schriftführerin zu 
unterzeichnen und vom Gemeinderat zu genehmigen 
(Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten 
geführt.

§ 33 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung

(1) In die Niederschriften über öff entliche Sitzungen 
können alle Gemeindebürger und Gemeindebürgerin-
nen Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts woh-
nende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder 
ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeindege-
biet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nie-
derschriften über öff entliche und nichtöff entliche Sit-
zungen einsehen und sich Abschriften der in öff entli-
cher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 
54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, 
die in nichtöff entlicher Sitzung gefasst wurden, können 
sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 
Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öff entliche Sitzungen kön-
nen den Gemeinderatsmitgliedern elektronisch, vor-
zugsweise im Ratsinformationssystem zur Verfügung 
gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in 
nichtöff entlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften 
früherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die 
Gemeinderatsmitglieder jederzeit die Berichte über die 
Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften 
werden nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 34 
Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die 
§§ 17 bis 33 sinngemäß.2Gemeinderatsmitglieder, die 
einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladun-
gen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachricht-
lich.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung 
eines Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als 
Zuhörende anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über 
den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, das diesem 
Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss ihm 
Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 
3Satz 1 und 2 gelten für öff entliche und nichtöff entliche 
Sitzungen. 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verord-
nungen

§ 35 
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Aurachtal und ihrer Mitgliedsgemeinden amtlich be-
kannt gemacht.

(2) Die Gemeinde unterhält für sonstige Bekanntma-
chungen und anderweitige Bekanntgaben mit informa-
tivem Charakter folgende Gemeindetafeln:

- Münchaurach – Verwaltungsgebäude außerhalb
- Münchaurach – Altes Feuerwehrhaus, Ecke Fürther/
Im Kloster
- Unterreichenbach – Ortsmitte
- Dörfl as – Ortsmitte
- Falkendorf – Bergstraße/Ecke Röthenäckerstraße – 
Trafohäuschen
- Falkendorf – Nähe Kriegerdenkmal
- Neundorf – Feuerwehrhaus

C. Schlussbestimmungen
§ 36 

Änderung der Geschäftsordnung
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss 
des Gemeinderats geändert werden.

§ 37
Verteilung der Geschäftsordnung

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der 
Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt 
die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der 
Verwaltung der Gemeinde auf. 

§ 38 
Inkrafttreten

1Diese Geschäftsordnung tritt zum 07.05.2020 in Kraft. 
²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 19.05.2014 
in der Fassung vom 09.06.2016, zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 28.11.2018 außer Kraft. 

Aurachtal, den 11.05.2020
S c h u m a n n
1. Bürgermeister

Bekanntmachung

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Aurachtal erlässt aufgrund der Art. 20a 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 
35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), 
folgende Satzung:
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§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ers-
ten Bürgermeister (§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mitglie-
dern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Er-
ledigung seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüs-
se:

a) den Finanzausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 4 ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitgliedern,

b) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend 
aus dem Vorsitzenden und 6 ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern,

c) den Ausschuss für soziale und kulturelle Ange-
legenheiten, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
8 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

d)  den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend 
aus 5 Mitgliedern des Gemeinderats 

(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis c ge-
nannten Ausschüssen führt der erste Bürgermeister. 
2Sollte dieser verhindert sein, ist ein Vertretungsfall in 
Sinne des § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung gegeben. 
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt 
ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3) 1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die 
Geschäftsordnung dies vorsieht und der Gemeinderat 
selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im übrigen be-
schließen sie anstelle des Gemeinderats (beschließen-
de Ausschüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen 
ergibt sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht 
durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-

der; Entschädigung
(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Be-
ratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und 
seiner Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen Mit-
gliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungs-
befugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungs-
geld von je 30,00 € für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses. 
Wenn sie am Ratsinformationssystem teilnehmen und 
insofern auf Papiervorlagen verzichten, erhöht sich das 
Sitzungsgeld pro Gemeinderatssitzung um 10,00 € als 
Ausgleich der mit der Systemverwendung verbundenen 
Aufwendungen bzw. Auslagen.

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch 
auf Ersatz des ihnen entstandenen nachgewiesenen 

Frau Ilse Dambach, Im Weinberg 7
am 26.05.2020 zum 79. Geburtstag

Frau Rosina Weiß, Ringstraße 18
am 28.05.2020 zum 87. Geburtstag

Frau Babette Kreiner, Im Kloster 8
am 30.05.2020 zum 89. Geburtstag

Herrn Wolfgang Knobl, Ringstraße 3
am 01.06.2020 zum 82. Geburtstag

Frau Elise Schuh, Nankenhof 2
am 01.06.2020 zum 83. Geburtstag

Herrn Gerhard Kraus, Bergstraße 9
am 08.06.2020 zum 79. Geburtstag

Wir gratulieren:

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) ist es uns nicht mehr erlaubt, persönliche Daten zu 
Geburtstagen ohne Zustimmung der betroff enen Perso-
nen zu veröff entlichen.
Auch den Altersjubilaren, die namentlich nicht genannt 
werden wollen, gratulieren wir recht herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen alles erdenklich Gute, vor al-
lem jedoch Gesundheit und Wohlergehen.

Datenschutzhinweis:

Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 15,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ih-
rer berufl ichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Ge-
meinderatsmitglieder, denen im berufl ichen oder häus-
lichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel 
nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 
€ je volle Stunde. 4Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegel-
der nach den Bestimmungen des Bayerischen Reise-
kostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. 

§ 5
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Rege-
lung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts vom 19.05.2014 außer Kraft. 

Aurachtal, den 11.05.2020

S c h u m a n n 
1. Bürgermeister
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Mal reinschauen,

es lohnt sich!

Gemeinde Aurachtal auf Twitter

Gemeinde Aurachtal auf Instagram

...bleiben Sie stets informiert
Nutzen Sie den Infokanal der Gemeinde Aurachtal!

■ Aktuelles ■ Sitzungen ■ Veröff entlichungen

■ Bekanntmachungen ■ Veranstaltungen

■ Bauleitplanung ■ Stellenausschreibungen

■ Amtsblatthinweise ■ Tipps

Die Gemeinde Aurachtal informiert neben dem 
Amtsblatt und der Webseite der Gemeinde Aurachtal 
unter www.aurachtal.de auch über ihren Infokanal 
bei Twitter. Jeder kann dieses Informationsangebot 
auf Twitter nutzen. Die über 789 Tweets sind ein ein-
deutiges Zeichen dafür, dass die Gemeinde Aurachtal 
ihre Mitbürger- und Mitbürgerinnen immer so schnell 
und aktuell wie möglich informieren möchte.

www.twitter.com/aurachtal

Mal reinschauen,

es lohnt sich!Mal reinschauen,

es lohnt sich!

Schadensmelder-App
für defekte Straßenlaternen

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, 
defekte Straßenlaternen im Internet oder direkt über 
das Mobiltelefon an den Netzbetreiber zu melden und 
so für eine schnellere Reparatur zu sorgen.

Sie erreichen die Schadensmelder-
App direkt unter der Webadresse 
www.bit.ly/schadensmelder

Auf der Webseite der Gemeinde 
Aurachtal unter der Webadresse 
www.aurachtal.de/links.html
den Reiter „Schadensmelder für 
defekte Leuchten“ anklicken.

Sie helfen damit der Gemeinde Aurachtal, Ihren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger immens, indem Sie im 
Bedarfsfall von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch 
machen.

Schadensmelder-App

MEIN
AURACHTALentlang der Aurach

FOTOCOLLAGE
100 x 70 cm 90,00 €

4,00 € davon gehen an die Bürgerstiftung Aurachtal
Format

2,00 € davon gehen an die Bürgerstiftung Aurachtal

Heimatfotografie

GROßFORMAT auf 5mm Forexplatte

www.bit.ly/meinaurachtal

70 x 50 cm 50,00 €Format

erhältlich im Rathaus der Gemeinde Aurachtal

Fotocollage der Gemeinde Aurachtal
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Aurachtal früher

Fotos von Aurachtal früher fi nden Sie online unter www.aurachtal.de und auf Instagram #gemeindeaurachtal

Historische Fotografi e - Pfarrhof der Klosterkirche Münchaurach
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Gemeinde Oberreichenbach

info@oberreichenbach-erh.de
www.oberreichenbach-erh.de

Amtsstunden, donnerstags 15:30 - 18:30 Uhr
Schulstraße 21
91097 Oberreichenbach
09104 / 739

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) ist es uns nicht mehr erlaubt, persönliche Daten zu 
Geburtstagen ohne Zustimmung der betroff enen Perso-
nen zu veröff entlichen.

Datenschutzhinweis:

Herrn Helmut Mertel, Emskirchner Straße 3
am 26.05.2020 zum 85. Geburtstag

Herrn Günther Thyroff , Buchenweg 4 
am 08.06.2020 zum 83. Geburtstag

Frau Christine Hußnätter, Hauptstraße 22 a
am 09.06.2020 zum 85. Geburtstag

Oberreichenbacher Bürgerbus
Nutzen Sie diesen für Ihre individuellen Termine, zum 
Beispiel zum Arztbesuch, zur Behörde oder zu anderen 
persönlichen Anlässen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen jeden Freitag um 9:30 
Uhr eine Sammelfahrt zum Einkaufen nach Neustadt/
Aisch an.

Bitte unter Tel.: 0174 / 609 26 20 

mindestens einen Tag vorher anmelden.

Der Bürgerbus kann von allen Altersgruppen in An-
spruch genommen werden. Die Fahrten sind selbst-
verständlich kostenlos. Spenden zur Unkosten-
deckung sind gerne willkommen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Bürgerbus 
nicht für Vergnügungsfahrten zur Verfügung stellen kön-
nen.

Klaus Hacker
1. Bürgermeister

Wir gratulieren:

Webseite der Gemeinde Oberreichenbach - www.oberreichenbach-erh.de

Auch den Altersjubilaren, die namentlich nicht genannt 
werden wollen, gratulieren wir recht herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen alles erdenklich Gute, vor 
allem jedoch Gesundheit und Wohlergehen.
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Oberreichenbach früher

Historische Fotografi e - Luftaufnahme - Seeland-Gelände in Oberreichenbach



Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberreichenbach gibt 
sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), 
folgende

Geschäftsordnung:

A. Die Gemeindeorgane und ihre Aufgaben

I. Der Gemeinderat

§ 1 
Zuständigkeit im Allgemeinen

(1) Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegen-
heiten des eigenen und des übertragenen Wirkungs-
kreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden 
Ausschüssen übertragen sind oder aufgrund Gesetz 
bzw. Übertragung durch den Gemeinderat in die Zu-
ständigkeit des ersten Bürgermeisters fallen oder von 
der Verwaltungsgemeinschaft wahrgenommen werden.

(2) 1Der Gemeinderat überträgt die in § 7 genannten 
Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen zur Vor-
bereitung der Gemeinderatsentscheidungen und die in 
§ 8 genannten Angelegenheiten beschließenden Aus-
schüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich 
die Behandlung und Entscheidung im Einzelfall vorbe-
halten, wenn das die Bedeutung der Angelegenheit er-
fordert. 

§ 2 
Aufgabenbereich des Gemeinderats

Der Gemeinderat ist insbesondere für folgende Ange-
legenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands  oder Gebiet-
sänderungen der Gemeinde und zu Änderungen 
des Namens der Gemeinde oder eines Gemeinde-
teils (Art. 2 und 11 GO),

2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die 
Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürger-
rechts (Art. 16 GO),

3. die Bildung und die Zusammensetzung der Aus-
schüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben an diese 
(Art. 32, 33 GO),

4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angele-
genheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 GO,

5. die Verteilung der Geschäfte unter die Gemeinde-
ratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO),

6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO),

7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu 
deren Erledigung die Gemeinde der Genehmigung 
bedarf,

8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von 
Satzungen und Verordnungen, ausgenommen alle 
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Bebauungspläne und sonstigen Satzungen nach 
den Vorschriften des Ersten Kapitels des Bauge-
setzbuchs sowie alle örtlichen Bauvorschriften im 
Sinn des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, 
auch in den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der Bayeri-
schen Bauordnung,

9. die Beschlussfassung über die allgemeine Rege-
lung der Bezüge der Gemeindebediensteten und 
über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und dis-
ziplinarrechtliche Angelegenheiten der Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen 
Gemeinderatsmitglieder, soweit nicht das Gesetz 
über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtin-
nen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas 
anderes bestimmen,

10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und über die Nachtragshaushaltssatzungen (Art. 
65 und 68 GO),

11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 
GO),

12. die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Be-
schlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO),

13. die Benennung und Abberufung des oder der be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten,

14. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bür-
gerbegehrens  (Art. 18 a Abs. 8 GO) und die Durch-
führung eines Bürgerentscheids  (Art. 18 a Abs. 2, 
Abs. 10 GO), 

15. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen 
und Entgelten, 

16. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, 
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Ein-
richtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung 
der Beamten und Beamtinnen ab Besoldungsgrup-
pe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen 
Ausschuss übertragen sind,

17. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppie-
rung (nicht nur vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, 
Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung mittels 
Personalgestellung und Entlassung der Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen ab Entgeltgruppe 9 
des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt,

18. die Entscheidung über Altersteilzeit der Gemeinde-
bediensteten,

19. die Beschlussfassung über die Beteiligung an 
Zweckverbänden und, soweit hoheitliche Befug-
nisse übertragen werden, über den Abschluss von 
Zweckvereinbarungen,

20. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindli-
cher Planungen, z.B. der Bauleitplanung, insbe-
sondere Erlass, Änderung und Aufhebung von Be-
bauungsplänen und sonstigen Satzungen nach den 
Vorschriften des Ersten Kapitels des Baugesetz-
buchs sowie aller örtlichen Bauvorschriften im Sinn 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung, auch in 
den Fällen des Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bau-



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020  Seite 20

ordnung; der Ortsplanung, der Landschaftsplanung 
und der Landesplanung, der Gewässerplanung und 
gemeindeübergreifender Planungen und Projekte,

21. die Ausübung von Vorkaufsrechten, 

22. Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten so-
wie Leitungsverlegung in mehr als geringfügigem 
Ausmaß,

23. die Beschaff ung von Dienstfahrzeugen,

24. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sons-
tige öff entliche Einrichtungen, 

25. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung 
von Vertretern der Gemeinde in andere Organisati-
onen und Einrichtungen,

26. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer 
kommunalen Partnerschaft,

27. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich 
verwalteter Stiftungen, insbesondere Änderungen 
des Stiftungszwecks,

II. Die Gemeinderatsmitglieder

§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Gemeinderats-

mitglieder, Befugnisse
(1) Gemeinderatsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ih-
rer freien, nur durch die Rücksicht auf das öff entliche 
Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträ-
ge nicht gebunden.

(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Gemein-
deratsmitglieder (Teilnahmepfl icht, Sorgfalts- und 
Verschwiegenheitspfl icht, Geheimhaltungspfl icht, 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Geltend-
machung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Nieder-
legung und Verlust des Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 
1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 
GO sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde  und Landkreis-
wahlgesetz.

(3) Der Gemeinderat kann zur Vorbereitung seiner Ent-
scheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen 
seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Refe-
rate) zur Bearbeitung zuteilen und sie insoweit mit der 
Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit 
betrauen (Art. 46 Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO).

(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind 
Gemeinderatsmitglieder nur berechtigt, soweit ihnen 
der erste Bürgermeister im Rahmen der Geschäftsver-
teilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister oder 
Bürgermeisterinnen einzelne seiner Befugnisse (§§ 10 
bis 13) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 

(5) 1Gemeinderatsmitglieder, die eine Tätigkeit nach 
Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf Akte-
neinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vor-
bereitung von Tagesordnungspunkten der nächsten 
Sitzung erhält jedes Gemeinderatsmitglied nach vorhe-
riger Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die 
entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen 

haben Gemeinderatsmitglieder ein Recht auf Aktenein-
sicht, wenn sie vom Gemeinderat durch Beschluss mit 
der Einsichtnahme beauftragt werden. 4Das Verlangen 
zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürger-
meister geltend zu machen.

§ 4 
Umgang mit Dokumenten und elektronischen 

Medien
(1) 1Der Verschwiegenheitspfl icht unterfallende schriftli-
che und elektronische Dokumente sind so aufzubewah-
ren, dass sie dem unbefugten Zugriff  Dritter entzogen 
sind. 2Im Umgang mit solchen Dokumenten beachten 
die Gemeinderatsmitglieder Geheimhaltungsinteres-
sen und den Datenschutz. 3Werden diese Dokumente 
für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied nicht mehr 
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkon-
form zu vernichten bzw. zu löschen.

(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen 
der Verwaltung für den Gemeinderat. 2Eine Veröff entli-
chung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsun-
terlagen durch Gemeinderatsmitglieder ist nur zulässig, 
wenn der erste Bürgermeister und der Gemeinderat 
unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt 
haben und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, 
die off enkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröff entlichung von Be-
schlussvorlagen und weiteren Sitzungsunterlagen zu 
nichtöff entlichen Sitzungen ist nicht zulässig.

(3) Die Gemeinderatsmitglieder, die über die techni-
schen Voraussetzungen zum Versenden und Empfan-
gen elektronischer Post verfügen, können dem ersten 
Bürgermeister schriftlich eine elektronische Adresse 
mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 23 über-
sandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 24 versandt 
werden.

(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der 
Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive 
Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsver-
lauf nicht gestört wird. 2Für die Fertigung von Ton- und 
Bildaufnahmen durch Gemeinderatsmitglieder gelten § 
19 Abs. 2 Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 5 
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften

(1) 1Gemeinderatsmitglieder können sich zur Errei-
chung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusammen-
schließen. 2Eine Fraktion muss mindestens 3 Mitglieder 
haben. 3Die Bildung und Bezeichnung der Fraktionen 
sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind 
dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrich-
tet den Gemeinderat. 4Satz 3 gilt entsprechend für wäh-
rend der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärke-
verhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 
3 GO).

(2) 1Einzelne Gemeinderatsmitglieder und kleine Grup-
pen oder Fraktionen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke 
keine Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, 
können sich zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in 
die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussge-
meinschaften; Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 
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3 gilt entsprechend.

III. Die Ausschüsse

1. Allgemeines

§ 6 
Bildung, Vorsitz, Aufl ösung

(1) 1In den Ausschüssen nach § 2 der Satzung zur 
Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts sind die den Gemeinderat bildenden 
Fraktionen und Gruppen unter Berücksichtigung von 
Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen 
nach dem Verhältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 
Abs. 1 Satz 2 GO). 2Die Sitze werden nach dem Ver-
fahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der 
Gemeinderatssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Aus-
schussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden 
Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl 
der Gemeinderatssitze geteilt. 4Jede Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele 
Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 5Die weite-
ren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berech-
nung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Grup-
pen oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 6Ha-
ben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch 
auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere 
Zahl der bei der Gemeinderatswahl auf die Wahlvor-
schläge der betroff enen Parteien oder Wählergruppen 
abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Aus-
schussgemeinschaft entscheidet das Los. 7Wird durch 
den Austritt oder Übertritt von Gemeinderatsmitgliedern 
das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so 
sind diese Änderungen nach den Sätzen 2 bis 5 aus-
zugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften 
den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so 
entscheidet das Los. 

(2) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für 
den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion Stellvertreter in 
einer bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt.

(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bür-
germeister, einer seiner Stellvertreter oder ein vom ers-
ten Bürgermeister bestimmtes Gemeinderatsmitglied 
(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz über-
nehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses, 
nimmt deren Vertreter für die Dauer der Übertragung 
den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt 
ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied 
(Art. 103 Abs. 2 GO).

(4) Der Gemeinderat kann Ausschüsse jederzeit aufl ö-
sen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Ausschüsse, 
die gesetzlich vorgeschrieben sind.

2. Aufgaben der Ausschüsse

§ 7 
Vorberatende Ausschüsse

(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die 
ihnen übertragenen Gegenstände für die Beratung in 
der Vollversammlung des Gemeinderats vorzubereiten 
und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. 2Berührt 
eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbe-
ratender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen 
Sitzungen zusammentreten.

(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit 
nachstehendem Aufgabenbereich gebildet:

1. Finanzausschuss:
a) Vorbereitung der Haushaltssatzung und der 
Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Anlagen 
und Bestandteilen.

b) Grundsätzliche Angelegenheiten des gemeindli-
chen Finanzwesens.

2.   Bau- und Umweltausschuss:
a) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrs-
rechts und Verkehrsplanungen.

b) Vorbereitung von städtebaulichen Verträgen und 
Erschließungsverträgen sowie sonstigen  V e r -
trägen auf baurechtlicher Basis.

c) Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren.

d) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschut-
zes einschließlich  Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen.

e) Fragen des öff entlichen Personennahverkehrs.

f) Entscheidungsvorbereitung in sämtlichen Ange-
legenheiten, in denen eine  Ortsbesichtigung er-
forderlich ist.

3.   Sozial- und Personalausschuss:
a) Generationsspezifi sche Angelegenheiten ein-
schließlich der damit verbundenen öff entlichen Ein-
richtungen.

b) Grundsätzliche Angelegenheiten des gemeindli-
chen Personalwesens.

§ 8 
Beschließende Ausschüsse

(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen 
übertragenen Angelegenheiten selbstständig anstelle 
des Gemeinderats.

(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse 
stehen unbeschadet Art. 88 GO unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung durch den Gemeinderat. 2Eine Nach-
prüfung muss nach Art. 32 Abs. 3 GO erfolgen, wenn 
der erste Bürgermeister oder sein Stellvertreter im Aus-
schuss, ein Drittel der stimmberechtigten Ausschuss-
mitglieder oder ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder 
die Nachprüfung durch den Gemeinderat beantragt. 
3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag 
nach der Ausschusssitzung beim ersten Bürgermeister 
eingehen. 4Soweit Beschlüsse die Rechte Dritter berüh-
ren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer 
Woche wirksam.

(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzel-
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nen folgende Aufgabenbereiche: 

1. Bau- und Umweltausschuss:
a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
und sonstiger Zustimmungen zu Bauvorhaben – 
bzw. Voranfragen,

b) Vergabe von Aufträgen für Bauvorhaben der Ge-
meinde bis zu einer Wertgrenze von 10.000,00 €, 

c) Wahrnehmung der Beteiligtenrechte in Raum-
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie 
in der Bauleitplanung anderer Gemeinden, sofern 
Belange der Gemeinde Oberreichenbach nicht nur 
unwesentlich betroff en sein können,

d) Angelegenheiten gemeindlicher Liegenschaften 
und öff entlicher Einrichtungen bis zu einer Wert-
grenze von 10.000,00 €,

e) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- 
und Wegerecht,

f) Zulassung isolierter Abweichungen i. S. d. Art. 63 
Abs. 3 S. 1 BayBO,

soweit nicht der erste Bürgermeister dafür zustän-
dig ist. 

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemes-
sung von Beträgen oder Wertgrenzen nach Abs. 3 der 
Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung 
bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so 
ist der fünff ache Jahresbetrag anzusetzen. 

§ 9
Rechnungsprüfungsausschuss

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahres-
rechnung im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung 
gem. Art. 103 Abs. 1 GO.

IV. Der erste Bürgermeister
1. Aufgaben

§ 10 
Vorsitz im Gemeinderat

(1) 1Der erste Bürgermeister führt den Vorsitz im Ge-
meinderat (Art. 36 GO). 2Er bereitet die Beratungsge-
genstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 46 
Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet er die Beratung 
und die Abstimmung, handhabt die Ordnung und übt 
das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO).

(2) 1Hält der erste Bürgermeister Entscheidungen des 
Gemeinderats oder eines beschließenden Ausschus-
ses für rechtswidrig, verständigt er den Gemeinderat 
oder den Ausschuss von seiner Auff assung und setzt 
den Vollzug vorläufi g aus. 2Wird die Entscheidung auf-
rechterhalten, führt er die Entscheidung der Rechtsauf-
sichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO).

§ 11 
Leitung der Gemeindeverwaltung, Allgemeines

(1) 1Der erste Bürgermeister leitet und verteilt im Rah-
men der Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 
1 GO). 2Er kann dabei einzelne seiner Befugnisse den 
weiteren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, nach 

deren Anhörung auch einem Gemeinderatsmitglied und 
in den Angelegenheiten der laufenden Verwaltung Be-
diensteten der Gemeinde übertragen (Art. 39 Abs. 2 
GO). 3Geschäftsverteilung und Befugnisregelung sollen 
übereinstimmen.

(2) 1Der erste Bürgermeister vollzieht die Beschlüs-
se des Gemeinderats und seiner Ausschüsse (Art. 36 
GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er den Ge-
meinderat oder den Ausschuss unverzüglich.

(3) 1Der erste Bürgermeister führt die Dienstaufsicht 
über die Gemeindebediensteten und übt die Befugnis-
se des Dienstvorgesetzten gegenüber den Gemein-
debeamten und Gemeindebeamtinnen aus (Art. 37 
Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 GO 
bleibt unberührt. Für Beamte und Beamtinnen der Ver-
waltungsgemeinschaft ist dies Aufgabe des Gemein-
schaftsvorsitzenden.

(4) Der erste Bürgermeister verpfl ichtet die weiteren 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle 
Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse 
der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bun-
desrepublik oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht 
bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpfl ichtet 
er Gemeinderatsmitglieder und Gemeindebedienstete, 
bevor sie mit derartigen Angelegenheiten befasst wer-
den (Art. 56a GO).

§ 12 
Einzelne Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister erledigt vorbehaltlich der 
Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft in eigener 
Zuständigkeit

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Gemein-
de keine grundsätzliche Bedeutung haben und kei-
ne erheblichen Verpfl ichtungen erwarten lassen 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO),

2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder 
auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen ho-
heitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Vertei-
digung einschließlich des Wehrersatzwesens und 
des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für 
haushalts  oder personalrechtliche Entscheidungen 
der Gemeinderat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 GO),

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicher-
heit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
GO),

4. die ihm vom Gemeinderat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 
1 GO übertragenen Angelegenheiten,

5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförde-
rung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine 
Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlas-
sung von Beamten und Beamtinnen bis zur Besol-
dungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergrup-
pierung (nicht nur vorübergehende Übertragung 
einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Verset-
zung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung 
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mittels Personalgestellung und Entlassung von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bis zur Ent-
geltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem entspre-
chenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO),

7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu 
bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeitnehmer oder 
eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD 
oder eines entsprechenden Tarifvertrags,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Ge-
schäfte (Art. 37 Abs. 3 GO),

9. die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 

(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters gehö-
ren insbesondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der Gemeindebe-
diensteten: 

a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarif-
rechtlicher Vorschriften,

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Neben-
tätigkeiten. 

2.   in allen Angelegenheiten mit fi nanziellen Auswirk-
      ungen für die Gemeinde:

a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

-  im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und 
im Rahmen von Richtlinien des Gemeinderats, 
in denen die Leistungen nach Voraussetzung 
und Höhe festgelegt sind, 

- im Übrigen bis zu einem Betrag von 6.000 € 
(brutto) im Einzelfall, 

b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung 
und die Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, 
insbesondere von Steuern, Beiträgen und Ge-
bühren sowie von sonstigen Forderungen bis zu 
folgenden Beträgen im Einzelfall: 

- Erlass         600,00 €
- Niederschlagung   3.000,00 €
- Stundung für die Dauer
  von bis zu einem Jahr  6.000,00 € 
  darüber hinaus bis zu  3.000,00 €

  jeweils unter der Voraussetzung der gesetzlichen 
  Verzinsung

-  Aussetzung der Vollziehung 3.000,00 € 

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausga-
ben bis zu einem Betrag von 3.000,00 € und über 
außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag 
von 1.500,00 € im Einzelfall, soweit sie unabweis-
bar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 66 
Abs. 1 Satz 1 GO), 

d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Aus-
wirkungen für die Gemeinde, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsge-
schäfte sowie die Wahrnehmung von Rechten und 
Pfl ichten der Gemeinde, bis zu einem Betrag oder 
– falls dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des 
Unterlassens nicht feststeht – einer Wertgrenze 

oder einem geschätzten Auftragswert von 6.000,00 
€, 

e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, 
die einzeln oder zusammen die ursprünglich verein-
barte Auftragssumme um nicht mehr als 10%, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 3.000,00 € erhöhen,

f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der 
Form unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von 
Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem 
Betrag von 600,00 €  je Einzelfall.

3.   in allgemeinen Rechts  und Verwaltungsangelegen-
      heiten:

a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließ-
lich Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesser-
klärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung 
von Rechtsmitteln und Abschluss von Vergleichen 
sowie die Erteilung des Mandats an einen Prozess-
bevollmächtigten oder eine Prozessbevollmäch-
tigte, wenn die fi nanzielle Auswirkung auf die Ge-
meinde 6.000,00 € nicht übersteigt bzw., falls diese 
nicht bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 
15.000,00 € nicht übersteigt und die Angelegenheit 
keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungs-
kreises, soweit sie nicht dem Gemeinderat oder 
einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 8), ins-
besondere Staatsangehörigkeits- und Personen-
standswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statis-
tik, Gesundheits- und Veterinärwesen, öff entliches 
Versicherungswesen, Lastenausgleich.

4.   in Bauangelegenheiten:

a) die Abgabe der Erklärung der Gemeinde nach 
Art. 58 Abs. 2 Nr. 5 bzw. die Mitteilung nach Art. 58 
Abs. 3 Satz 4 BayBO,

b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 
Satz 2 BayBO,

c) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbestehen eines Vor-
kaufsrechts.

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemes-
sung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maß-
geblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist 
dieser Zeitraum nicht bestimmbar, so ist der fünff ache 
Jahresbetrag anzusetzen. 

(4) Soweit die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 7 und Absatz 
2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO fallen, werden sie 
hiermit dem ersten Bürgermeister gemäß Art. 37 Abs. 2 
GO zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

§ 13 
Vertretung der Gemeinde nach außen

(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters zur Vertre-
tung der Gemeinde nach außen bei der Abgabe von 
rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) 
beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Be-
schlüsse des Gemeinderats und der beschließenden 
Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister nicht ge-
mäß § 12 zum selbstständigen Handeln befugt ist.
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(2) Der erste Bürgermeister kann im Rahmen seiner 
Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 
2 GO anderen Personen Vollmacht zur Vertretung der 
Gemeinde erteilen.

§ 14 
Abhalten von Bürgerversammlungen

(1) 1Der erste Bürgermeister beruft mindestens einmal 
jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, 
eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 2Den 
Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeis-
ter oder ein von ihm bestellter Vertreter.

(2) Auf Antrag von Gemeindebürgern und Gemeinde-
bürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste 
Bürgermeister darüber hinaus eine weitere Bürgerver-
sammlung ein, die innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags bei der Gemeinde stattzufi nden 
hat.

§ 15 
Sonstige Geschäfte

Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters, die außer-
halb der Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind 
(z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte, 
Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unbe-
rührt.

2. Stellvertretung
§ 16 

Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 
weitere Stellvertretung, Aufgaben

(1) Der erste Bürgermeister wird im Fall der Verhinde-
rung vom zweiten Bürgermeister oder von der zweiten 
Bürgermeisterin und, wenn dieser oder diese ebenfalls 
verhindert ist, vom dritten Bürgermeister oder der drit-
ten Bürgermeisterin vertreten (Art. 39 Abs. 1 Satz 1 
GO).

(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürger-
meister und Bürgermeisterinnen bestimmt der Gemein-
derat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO 
eine weitere Stellvertretung in der Reihenfolge des Le-
bensalters der restlichen Gemeinderatsmitglieder.

(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im 
Verhinderungsfall die gesamten gesetzlichen und ge-
schäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bür-
germeisters aus.

(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu 
vertretende Person aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, 
Krankheit, vorläufi ger Dienstenthebung oder persönli-
cher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszu-
üben. 2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit 
gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsgeschäfte auszu-
üben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, 
liegt ein Fall der Verhinderung nicht vor. 

B. Der Geschäftsgang
I. Allgemeines

§ 17 
Verantwortung für den Geschäftsgang

(1) 1Gemeinderat und erster Bürgermeister sorgen für 

den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte, insbe-
sondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften 
im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und 
für die Durchführung der gesetzmäßigen Anordnungen 
und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaff en die 
dazu erforderlichen Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 
59 Abs. 1 GO).

(2) 1Eingaben und Beschwerden der Gemeindeeinwoh-
ner an den Gemeinderat (Art. 56 Abs. 3 GO) werden 
durch die Verwaltung vorbehandelt und sodann dem 
Gemeinderat oder dem zuständigen beschließenden 
Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständig-
keitsbereich des ersten Bürgermeisters fallen, erledigt 
dieser in eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Ange-
legenheiten unterrichtet er den Gemeinderat. Eingaben, 
die in die Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft 
fallen, leitet der erste Bürgermeister an diese weiter.

§ 18 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit

 (1) 1Der Gemeinderat beschließt in Sitzungen (Art. 47 
Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch mündliche 
Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufver-
fahren ist ausgeschlossen. 

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn sämtli-
che Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
ist (Art. 47 Abs. 2 GO).

(3) 1Wird der Gemeinderat wegen Beschlussunfähigkeit 
in einer früheren Sitzung infolge einer nicht ausreichen-
den Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand zusammen-
gerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Er-
schienenen beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung 
muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden (Art. 
47 Abs. 3 GO).

§ 19 
Öff entliche Sitzungen

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öff entlich, so-
weit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit 
oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenste-
hen (Art. 52 Abs. 2 GO).

(2) 1Die öff entlichen Sitzungen des Gemeinderats sind 
allgemein zugänglich, soweit der für die Zuhörerschaft 
bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets 
eine angemessene Zahl von Plätzen freizuhalten. 3Ton- 
und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung 
des oder der Vorsitzenden und des Gemeinderats; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsicht-
lich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildauf-
nahmen von Gemeindebediensteten und sonstigen 
Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung 
zulässig.

(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, 
können durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 
1 GO).
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§ 20 
Nichtöff entliche Sitzungen

(1) 1In nichtöff entlicher Sitzung werden in der Regel be-
handelt: 

1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen,

2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten,

3. Angelegenheiten, die dem Sozial  oder Steuerge-
heimnis unterliegen.

2Außerdem werden in nichtöff entlicher Sitzung behan-
delt: 

1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskrei-
ses, deren nichtöff entliche Behandlung im Einzel-
fall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist,

2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch Gesetz vorgeschrieben oder nach der Natur 
der Sache erforderlich ist.

(2) 1Zu nichtöff entlichen Sitzungen können im Einzelfall 
durch Beschluss Personen, die dem Gemeinderat nicht 
angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwe-
senheit für die Behandlung des jeweiligen Beratungs-
gegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen 
zur Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpfl ich-
tungsgesetz verpfl ichtet werden.

(3) Die in nichtöff entlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se gibt der erste Bürgermeister der Öff entlichkeit be-
kannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weg-
gefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 

II. Vorbereitung der Sitzungen
§ 21 

Einberufung
(1) 1Der erste Bürgermeister beruft die Gemeinderats-
sitzungen ein, wenn die Geschäftslage es erfordert 
oder wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder es 
schriftlich oder elektronisch unter Bezeichnung des Be-
ratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 Abs. 2 Sätze 2 
und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des 
Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO beruft er die Gemeinderatssit-
zung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens am 
14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang 
des Verlangens bei ihm stattfi nden kann (Art. 46 Abs. 2 
Satz 4 GO).

(2) 1Die Sitzungen fi nden in der Aula des Grundschul-
gebäudes Schulstraße 21 statt; sie beginnen in der 
Regel um 19:00 Uhr. 2In der Einladung (§ 23) kann im 
Einzelfall etwas anderes bestimmt werden.

§ 22 
Tagesordnung

(1) 1Der erste Bürgermeister setzt die Tagesordnung 
fest. 2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Gemein-
deratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister mög-
lichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 
3Ist das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall 
innerhalb von 3 Monaten auf die Tagesordnung einer 
Gemeinderatssitzung zu setzen. 4Eine materielle Vor-
prüfung fi ndet nicht statt.

(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegen-
stände einzeln und inhaltlich konkretisiert zu benen-
nen, damit es den Gemeinderatsmitgliedern ermöglicht 
wird, sich auf die Behandlung der jeweiligen Gegen-
stände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen 
schutzwürdige Daten enthalten, sollten diese den Ge-
meinderatsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öff entliche als 
auch für nichtöff entliche Gemeinderatssitzungen. 

 (3) 1Die Tagesordnung für öff entliche Sitzungen ist je-
weils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung spä-
testens am 3. Tag vor der Sitzung ortsüblich bekannt 
zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung 
nichtöff entlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht.

(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder 
öff entlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt werden.

§ 23 
Form und Frist für die Einladung

(1) 1Die Gemeinderatsmitglieder werden schriftlich un-
ter Beifügung der Tagesordnung oder mit ihrem Einver-
ständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im 
Falle einer elektronischen Einladung werden der Sit-
zungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und 
die Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail ver-
sandten Link auf ein in einem technisch individuell ge-
gen Zugriff e Dritter geschützten Bereich (Ratsinforma-
tionssystem) eingestelltes und abrufbares Dokument 
mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum 
Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 

(2) Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tages-
ordnung zu, wenn die E-Mail nach Absatz 1 Satz 2 im 
elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei 
seinem Provider abrufbar eingegangen und üblicher-
weise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.

(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, ins-
besondere Beschlussvorlagen, beigefügt werden, wenn 
und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der 
Vertraulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entge-
genstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich 
oder elektronisch im Ratsinformationssystem im Sinne 
von Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt werden. 
3Hat das Gemeinderatsmitglied sein Einverständnis zur 
elektronischen Ladung erklärt, werden die weiteren Un-
terlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt. 

(4) 1Die Ladungsfrist beträgt 5 Tage; sie kann in drin-
genden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. 2Der Sit-
zungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden 
bei der Berechnung der Frist nicht mitgerechnet.

§ 24 Anträge
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden 
sollen, sind schriftlich oder elektronisch zu stellen 
und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer 
Übermittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der 
Datenschutz zu beachten; schutzwürdige Daten sind 
durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu über-
mitteln. 3Anträge sollen spätestens am 10. Tag vor der 
Sitzung beim ersten Bürgermeister eingereicht werden. 
4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im 
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Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen De-
ckungsvorschlag enthalten.

(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder 
während der Sitzung gestellte Anträge können nach-
träglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, 
wenn 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinde-
rat der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend 
sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefas-
sungsanträge, Zurückziehung eines Antrags u. ä., oder 
einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, kön-
nen auch während der Sitzung und ohne Beachtung 
der Form gestellt werden.

III. Sitzungsverlauf

§ 25 
Eröff nung der Sitzung

(1) 1Der oder die Vorsitzende eröff net die Sitzung. 2Er 
oder sie stellt die ordnungsgemäße Ladung der Ge-
meinderatsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderats fest und erkundigt sich nach Einwänden 
gegen die Tagesordnung. ³Ferner lässt er oder sie über 
die Genehmigung der Niederschrift über die vorange-
gangene öff entliche Sitzung, falls sie mit der Einladung 
verschickt wurde, abstimmen.

(2) 1Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöf-
fentliche Sitzung wird bei den Gemeinderatsmitglie-
dern in Umlauf gesetzt und spätestens zum Ende des 
nichtöff entlichen Sitzungsteils gemäß Art. 54 Abs. 2 GO 
genehmigt.

§ 26 
Eintritt in die Tagesordnung

(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der 
in der Tagesordnung festgelegten Reihenfolge behan-
delt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert 
werden.

(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöff entlicher 
Sitzung behandelt werden (§ 20), so wird darüber vor-
weg unter Ausschluss der Öff entlichkeit beraten und 
entschieden (Art. 52 Abs. 2 Satz 2 GO). 2Wird von vorn-
herein zu einer nichtöff entlichen Sitzung eingeladen, 
gilt die Behandlung in nichtöff entlicher Sitzung als ge-
billigt, wenn und soweit nicht der Gemeinderat anders 
entscheidet.
(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder 
ihr mit der Berichterstattung beauftragte Person trägt 
den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte 
vor und erläutert ihn. 2Anstelle des mündlichen Vortrags 
kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden.
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss 
behandelt worden sind, ist der Beschluss des Aus-
schusses bekannt zu geben.
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des 
Vorsitzenden oder auf Beschluss des Gemeinderats 
Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört 

werden. 2Entsprechendes gilt für sonstige sachkundige 
Personen.

§ 27 
Beratung der Sitzungsgegenstände

(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach 
dem Vortrag der Sachverständigen, eröff net der oder 
die Vorsitzende die Beratung.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats, die nach den Um-
ständen annehmen müssen, von der Beratung und 
Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tages-
ordnung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 Abs. 
1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn 
der Beratung dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert 
mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte 
dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 
3Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene 
Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung 
seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann 
bei öff entlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, 
bei nichtöff entlicher Sitzung verlässt es den Raum. 

(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, 
wenn es ihnen von dem oder der Vorsitzenden erteilt 
wird. 2Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger 
Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende 
über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Ge-
schäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu 
erteilen. 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt wer-
den.

(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz 
aus; sie richten ihre Rede an den Gemeinderat. 2Die 
Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tages-
ordnungspunkt beziehen.

(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur 
zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Zusatz  oder Änderungsanträge oder Anträge auf 
Zurückziehung des zu beratenden Antrags.

2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzu-
stimmen; eine Beratung zur Sache selbst fi ndet inso-
weit nicht statt. 

(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird 
die Beratung von dem oder der Vorsitzenden geschlos-
sen.

(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Re-
debeiträgen ruft der oder die Vorsitzende zur Ordnung 
und macht die betreff ende Person auf den Verstoß auf-
merksam. 2Bei weiteren Verstößen kann der oder die 
Vorsitzende ihr das Wort entziehen.
(8) 1Mitglieder des Gemeinderats, die die Ordnung fort-
gesetzt erheblich stören, kann der oder die Vorsitzen-
de mit Zustimmung des Gemeinderats von der Sitzung 
ausschließen. ²Über den Ausschluss von weiteren Sit-
zungen entscheidet der Gemeinderat (Art. 53 Abs. 2 
GO).
(9) 1Der Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen 
oder aufheben, falls Ruhe und Ordnung im Sitzungs-
saal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden 
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können.2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am 
nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Einladung 
hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt 
fortzusetzen, an dem die Sitzung unterbrochen wurde. 
4Der Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung be-
kannt.

§ 28 
Abstimmung

(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annah-
me eines Antrags auf „Schluss der Beratung" schließt 
der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über 
den Beratungsgegenstand abstimmen. 2Er oder sie ver-
gewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 18 
Abs. 2 und 3) gegeben ist.

(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird 
über sie in der nachstehenden Reihenfolge abgestimmt:

1. Anträge zur Geschäftsordnung, 

2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschus-
ses übereinstimmen; über sie ist vor allen anderen 
Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand ab-
zustimmen,

3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die 
voraussichtlich einen größeren Aufwand erfordern 
oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegen-
stand haben,

4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, so-
fern der spätere Antrag nicht unter die Nrn. 1 bis 
3 fällt.

(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt 
abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines Antrags wird 
getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder 
der oder die Vorsitzende eine Teilung vornimmt.

(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen wer-
den. 2Der oder die Vorsitzende formuliert die zur Ab-
stimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder 
„nein" beantwortet werden kann. 3Grundsätzlich wird in 
der Reihenfolge „ja" -  „nein" abgestimmt. 
(5) 1Beschlüsse werden in off ener Abstimmung durch 
Handaufheben oder auf Beschluss des Gemeinderats 
durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehr-
heit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht im Gesetz 
eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 
GO); wird dadurch ein ausnahmsweise negativ formu-
lierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Be-
schlussfassung über das Gegenteil. 3Kein Mitglied des 
Gemeinderats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 
Abs. 1 Satz 2 GO). Dies gilt nicht für die Genehmigung 
der Niederschrift einer Sitzung, in der das Mitglied nicht 
anwesend war.
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den 
Vorsitzenden zu zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist 
unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; 
dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen 
oder abgelehnt ist.
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten An-
trag kann in derselben Sitzung die Beratung und Ab-
stimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn 

nicht alle Mitglieder, die an der Abstimmung teilge-
nommen haben, mit der Wiederholung einverstanden 
sind. 2In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetz-
lich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur Abstim-
mung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere 
dann erneut behandelt werden, wenn neue Tatsachen 
oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und 
der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Ta-
gesordnung gesetzt wurde. 

§ 29 
Wahlen

(1) Für Entscheidungen des Gemeinderats, die in der 
Gemeindeordnung oder in anderen Rechtsvorschriften 
als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, 
soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.

(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit 
Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind insbe-
sondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche 
Stimmzettel, die den Namen des Gewählten nicht ein-
deutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen 
oder ähnlichem das Wahlgeheimnis verletzen können. 

(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhält. 2Ist mindestens die Hälf-
te der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu 
wiederholen. 3Ist die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen, fi ndet Stichwahl unter 
den beiden sich bewerbenden Personen mit den höchs-
ten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang 
mehr als zwei Personen die gleiche höchste Stimmen-
zahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Perso-
nen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet 
das Los darüber, wer von ihnen in die Stichwahl kommt. 
6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet 
gleichfalls das Los. 

§ 30
Anfragen

1Die Gemeinderatsmitglieder können in jeder Sitzung 
nach Erledigung der Tagesordnung an den Vorsitzen-
den oder die Vorsitzende Anfragen über solche Gegen-
stände richten, die in die Zuständigkeit des Gemein-
derats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen. 
2Nach Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder 
anwesende Gemeindebedienstete solche Anfragen so-
fort beantworten. 3Ist das nicht möglich, so werden sie 
in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 
4Eine Aussprache über Anfragen fi ndet in der Sitzung 
grundsätzlich nicht statt.

§ 31 Beendigung der Sitzung
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger An-
fragen schließt der oder die Vorsitzende die Sitzung.

IV. Sitzungsniederschrift

§ 32 
Form und Inhalt

(1) 1Über die Sitzungen des Gemeinderats werden 
Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach Art. 54 
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Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt 
nach öff entlichen und nichtöff entlichen Tagesordnungs-
punkten geführt.
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift 
können Tonaufnahmen gefertigt werden. 2Der Tonträger 
ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift 
zulöschen und darf Außenstehenden nicht zugänglich 
gemacht werden.
(3) 1Ist ein Mitglied des Gemeinderats bei einer Be-
schlussfassung abwesend, so ist dies in der Nieder-
schrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann 
verlangen, dass in der Niederschrift festgehalten wird, 
wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO). 

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden 
und von dem Schriftführer oder der Schriftführerin zu 
unterzeichnen und vom Gemeinderat zu genehmigen 
(Art. 54 Abs. 2 GO).

(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten 
geführt.

§ 33 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung

(1) In die Niederschriften über öff entliche Sitzungen 
können alle Gemeindebürger und Gemeindebürgerin-
nen Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts woh-
nende Personen hinsichtlich ihres Grundbesitzes oder 
ihrer gewerblichen Niederlassungen im Gemeindege-
biet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO).

(2) 1Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Nie-
derschriften über öff entliche und nichtöff entliche Sit-
zungen einsehen und sich Abschriften der in öff entli-
cher Sitzung gefassten Beschlüsse erteilen lassen (Art. 
54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, 
die in nichtöff entlicher Sitzung gefasst wurden, können 
sie verlangen, wenn die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i.V.m. Art. 54 Abs. 3 
Satz 1 GO).

(3) 1Niederschriften über öff entliche Sitzungen kön-
nen den Gemeinderatsmitgliedern elektronisch, vor-
zugsweise im Ratsinformationssystem zur Verfügung 
gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in 
nichtöff entlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften 
früherer Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die 
Gemeinderatsmitglieder jederzeit die Berichte über die 
Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften 
werden nicht erteilt.

V. Geschäftsgang der Ausschüsse

§ 34 
Anwendbare Bestimmungen

(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die 
§§ 17 bis 33 sinngemäß.2Gemeinderatsmitglieder, die 
einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladun-
gen zu den Sitzungen nebst Tagesordnung nachricht-
lich.

(2) 1Mitglieder des Gemeinderats können in der Sitzung 

eines Ausschusses, dem sie nicht angehören, nur als 
Zuhörende anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über 
den Antrag eines Gemeinderatsmitglieds, das diesem 
Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss ihm 
Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 
3Satz 1 und 2 gelten für öff entliche und nichtöff entliche 
Sitzungen. 

VI. Bekanntmachung von Satzungen und 
Verordnungen

§ 35 
Art der Bekanntmachung

(1) Satzungen und Verordnungen werden durch Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Aurachtal und ihrer Mitgliedsgemeinden amtlich be-
kannt gemacht.

(2) Die Gemeinde unterhält für sonstige Bekanntma-
chungen und anderweitige Bekanntgaben mit informa-
tivem Charakter folgende Gemeindetafeln:

1. Spielplatz „Im Assing“
2. Nähe Hauptstraße 22 (Bäckerei Hußnätter)
3. Feuerwehrhaus
4. Bushaltestelle „Freyung“
5. Bushaltestelle Bergstraße 

C. Schlussbestimmungen
§ 36 

Änderung der Geschäftsordnung
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss 
des Gemeinderats geändert werden.

§ 37
Verteilung der Geschäftsordnung

1Jedem Mitglied des Gemeinderats ist ein Exemplar der 
Geschäftsordnung auszuhändigen. 2Im Übrigen liegt 
die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der 
Verwaltung der Gemeinde auf. 

§ 38 
Inkrafttreten

1Diese Geschäftsordnung tritt zum 05.05.2020 in Kraft. 
²Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 03.06.2014 
zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.12.2017 au-
ßer Kraft. 
Oberreichenbach, den 11.05.2020
H a c k e r 
1. Bürgermeister



Bekanntmachung

Satzung 
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeinde-

verfassungsrechts

Die Gemeinde Oberreichenbach erlässt aufgrund der 
Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 
2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ers-
ten Bürgermeister (§ 4) und 12 ehrenamtlichen Mitglie-
dern.

§ 2
Ausschüsse

(1) Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Er-
ledigung seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüs-
se:

a) den Finanzausschuss, bestehend aus dem Vor-
sitzenden und 5 ehrenamtlichen Gemeinderatsmit-
gliedern,

b) den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen Gemein-
deratsmitgliedern,

c) den Sozial- und Personalausschuss, bestehend 
aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtlichen Ge-
meinderatsmitgliedern,
d) den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend 
aus 5 Mitgliedern des Gemeinderats 

(2) 1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a bis c ge-
nannten Ausschüssen führt der erste Bürgermeister. 
2Sollte dieser verhindert sein, ist ein Vertretungsfall in 
Sinne des § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung gegeben. 
3Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt 
ein vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3) 1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die 
Geschäftsordnung dies vorsieht und der Gemeinderat 
selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im übrigen be-
schließen sie anstelle des Gemeinderats (beschließen-
de Ausschüsse). 

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen 
ergibt sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht 
durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderats-

mitglieder; Entschädigung

(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderats-
mitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Be-
ratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und 
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seiner Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen Mit-
gliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungs-
befugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungs-
geld von je 30,00 € für die notwendige Teilnahme an 
Sitzungen des Gemeinderats oder eines Ausschusses. 
Wenn sie am Ratsinformationssystem teilnehmen und 
insofern auf Papiervorlagen verzichten, erhöht sich das 
Sitzungsgeld pro Sitzung um 10,00 € als Ausgleich der 
mit der Systemverwendung verbundenen Aufwendun-
gen bzw. Auslagen.

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch 
auf Ersatz des ihnen entstandenen nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 15,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ih-
rer berufl ichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Ge-
meinderatsmitglieder, denen im berufl ichen oder häus-
lichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel 
nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 15,00 
€ je volle Stunde. 4Die Ersatzleistungen nach diesem 
Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(4) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhal-
ten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegel-
der nach den Bestimmungen des Bayerischen Reise-
kostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 

§ 5
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen

Die weiteren Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Rege-
lung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungs-
rechts vom 03.06.2014 außer Kraft. 

Oberreichenbach, den 11.05.2020

H a c k e r 
1. Bürgermeister



Diakonin Harkort: 0175 / 990 23 25
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Kirchliche Nachrichten

pfarramt@aurachtal-evangelisch.de
www.evangelisch-aurachtal.de
www.evangelisch-oberreichenbach.de

Mühlberg 1
91086 Aurachtal - Münchaurach

Freitag
Donnerstag
Dienstag

09132 / 46 14

09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Evang.-Luth. Kirchengemeinden
Aurachtal/Oberreichenbach

Die Notfall-Nummer von Pfr. Söder lautet:

0176 / 23 21 70 84

Liebe Gemeinde, 

nachdem wir am 10.05. die ersten Gottesdienste wieder 
feiern konnten, planen wir ganz vorsichtig die weiteren 
Sonn- und Festtage. 

Nach heutigem Stand (11.05.2020) fi nden folgende Got-
tesdienste statt:

 Münchaurach:
Do, 21.05.2020, Christi Himmelfahrt: 10:00 Uhr (dieses 
Jahr kein Open-Air-Gottesdienst, sondern in der Kirche!)

So, 24.05.2020, Exaudi: 10:00 Uhr

So, 31.05.2020, Pfi ngstsonntag: 10:00 Uhr

Mo, 01.06.2020, Pfi nstmontag: 10:00 Uhr

So, 07.06.2020, Trinitatis: 10:00 Uhr

 Oberreichenbach:
Do, 21.05.2020, Christi Himmelfahrt: 09:00 Uhr

Mo, 01.06.2020, Pfi ngstmontag: 10:00 Uhr 

Ob die beiden Festgottesdienste zu Pfi ngsten am 31.05. 
in Münchaurach und am 01.06. in Oberreichenbach mit 
Abendmahl sein werden, das können wir heute noch 
nicht sagen.

Bei allen Gottesdiensten gilt bis auf Widerruf: Bitte 
Mund-Nase-Masken mitbringen; Plätze in der Kirche 
sind markiert, so dass zu jeder Zeit 2 Meter Abstand 
eingehalten werden können. Die Sitzplätze (in Oberrei-
chenbach haben wir 21 Einzelplätze, in Münchaurach 36 
Einzelplätze) werden zugeteilt und am Eingang werden 
allen Besuchern die Hände desinfi ziert. Dazu ist die Li-
turgie verkürzt und der Gemeindegesang sehr reduziert. 
– Sollte es dazu Änderungen geben, dann erfahren Sie 
dies und mehr über unsere Webseite (evangelisch-au-
rachtal.de) bzw. über die Presse.

Bitte halten wir uns weiterhin an die Vorgaben. Die Lo-
ckerungen sollten uns nicht dazu verleiten, leichtsinnig 
zu werden. Alle Gottesdienste werden jeweils den gel-
tenden Bestimmungen entsprechend gefeiert. Passen 
Sie weiterhin gut auf sich und andere auf! Danke!

Pfarrer Söder hat vom 02.06. bis zum 14.06.2020 Ur-
laub. Die Vertretung hat die Kirchengemeinde Herzoge-
naurach.

Die Kita Sonnenschein sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine*n SPS Praktikanten*in (m/w/d)
für den Kindergartenbereich ab 1. September 2020

Wir erwarten:
• Freude an der Arbeit mit Kindern 

• Aufgeschlossenheit gegenüber modernen, pädagogi-
schen Ansätzen

• Off enheit, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Empathie und 
großes Engagement

• soziale Kompetenz und Teamfähigkeit

• Flexibilität

Wir bieten:
• ein interessantes Arbeitsumfeld in der Kindertagesstät-

te

• ein off enes, freundliches, qualifi ziertes, sehr engagier-
tes und kreatives Team

• ein vielseitiges, modernes Konzept

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit den vollständigen Unterlagen. 

Kita Sonnenschein, z.H. Frau Christine Zenkel
Mönchweg 1, 91086 Aurachtal
Mail: kita.sonnenschein-aurachtal@elkb.de
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Pfarrbüro St. Otto 

Zentrale Pfarrbüro in St. Magdalena
09132 / 785 40

09132 / 83 62 10

Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Mittwoch
Dienstag
Montag 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

seelsorgebereich.herzogenaurach@erzbistum-
bamberg.de
www.pfarreiengemeinschaft-herzogenaurach.de

Gottesdienste

Donnerstag 21.05.  Christi Himmelfahrt
Otto 09:30 Eucharistiefeier

Samstag 23.05.
Otto 18:00 Eucharistiefeier

Sonntag 24.05.   7. Sonntag der Osterzeit 
Otto 09:30 Eucharistiefeier

Donnerstag 28.05.      
Otto        18:00 Eucharistiefeier
Sonntag 31.05.    Pfi ngsten-Hochfest des Heiligen 
                                           Geistes
Otto 09:30 Eucharistiefeier

Montag  01.06.     Pfi ngstmontag  
  10:00 Eucharistiefeier
Ort wird noch bekannt gegeben

Donnerstag 04.06.       
Otto  18:00 Eucharistiefeier

Samstag 06.06.    
Otto         18:00 Eucharistiefeier

Sonntag              07.06.      Dreifaltigkeitssonntag

Otto   09:30 Eucharistiefeier

Aus Vereinen und Verbänden 
Aurachtal

Freiwillige Feuerwehr Münchaurach

Freiwillige Feuerwehr Neundorf

Aufgrund der derzeitigen Situati-
on fi nden bei den Feuerwehren 

keine Übungen statt.

Die Kommandanten werden zu 
gegebener Zeit bekannt geben, 

wann die Übungen wieder
stattfi nden.

Freiwillige Feuerwehr Falkendorf

Die Katholische Pfarreiengemeinschaft 
Herzogenaurach  informiert:

www.sc-muenchaurach.de

Sport-Club 1948
Aurachtal Münchaurach e.V.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen ist für die Teil-
nahme an einem Gottesdienst am Wochenende eine 
Rückmeldung im Pfarrbüro bis Freitag 12:00 Uhr nötig. 
Dadurch kann vermieden werden, dass man unnötig 
zur Kirche kommt oder man gegebenenfalls auch einen 
anderen Gottesdienst vorgeschlagen bekommt, in dem 
noch Plätze frei sind. 
Die Rückmeldung im Pfarrbüro kann telefonisch (auch 
Anrufbeantworter) erfolgen oder per Email.

Es wird Ordner geben, deren Anweisungen zu befolgen 
sind. Außerdem werden am Eingang Desinfektionsmittel-
spender vorhanden sein. Die Wege in den Kirchen sind 
nur im vorgeschriebenen Einbahnverkehr zu benutzen.

Wir freuen uns, wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu 
können!

Der Gesundheitsschutz aller am Gottesdienst Beteilig-
ten liegt uns am Herzen. Es bedarf einer großen Bereit-
schaft an Verantwortung, Disziplin und Verständnis bei 
der Umsetzung der vorgegebenen Aufl agen. Dafür dan-
ken wir Ihnen herzlich!

Vielen Dank an alle, die unseren Verein in dieser Zeit 
durch den Kauf eines „Supporter-T-Shirts“ unterstützt 
haben. Wir haben uns über die große Resonanz sehr 
gefreut. Bleiben Sie gesund!

vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Vorschriften,
bitte beachten Sie auch unsere Webseite.
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Aufgrund der derzeitigen Situa-
tion fi ndet bei den Abteilungen 

Fußball, Gymnastik und
Tischtennis kein Training statt.

Die Trainer werden zu gegebener 
Zeit bekannt geben, wann der 
Trainingsbetrieb wieder aufge-

nommen wird.

Da unsere Türen leider noch immer geschlossen 
bleiben müssen,

öff nen wir immer wieder sonntags
von 17:00 - 19:30 Uhr

unser Fenster für Euch und bieten Euch folgende 
Gerichte zum Abholen an:

24.05.2020  Schaschlik mit Pommes   6,50 Euro

31.05.2020   Sportheim-Burger            8,90 Euro
    & Pommes             
   (100% Rind, Bacon & Cheese)

07.06.2020   Spareribs mit Folienkartoff eln,
    Sour Cream & 
                       Krautsalat                        8,90 Euro
    
14.06.2020   Pizza
                       - Käse      5,90 Euro
                       - Salami                          6,40 Euro
                       - Spezial                 7,50 Euro
      (Schinken, Salami, Paprika, Champignon)        

Wir bitten um telefonische Vorbestellung unter
0176 / 43 53 58 52 bis spätestens freitags.

Ab dem 24.05.2020 dürft Ihr auch gerne
sonntags von 17:00 - 20:00 Uhr auf der 

Terrasse Platz nehmen.
Bitte Essen trotzdem vorbestellen -

Danke

Telefon: 09132 / 55 01 - Mobil: 0176 / 43 53 58 52

Heimat- und Gartenbauverein
Aurachtal e.V.

www.gartenbauverein-aurachtal.de

Maiglöckchen läutet in dem Tal, das klingt so hell und fein;
so kommt zum Reigen allzumal, ihr lieben Blümelein!

Die Blümchen blau und gelb und weiß, die kommen all herbei:
Vergißmeinnicht und Ehrenpreis, Zeitlos und Akelei.

Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu und alle tanzen dann;
der Mond sieht ihnen freundlich zu, hat seine Freude dran.

Volkslied
Text: Hoff mann von Fallersleben

Anlage von BLÜHFLÄCHEN
Angebot für Mitglieder des Heimat- und 
Gartenbauvereins

Der Heimat- und Gartenbauverein möchte die Anlage 
von Wildblumenbeeten unterstützen und die Mitglieder 
des Heimat- und Gartenbauvereins zum Mitmachen 
einladen.

Entsprechendes Saatgut (ein- oder zweijährige 
Blühmischungen) ist im Lagerhaus Dreßel, Königstraße 
1, erhältlich.

Bei Vorlage des Rechnungs- oder Quittungsbeleges, 
einzureichen bei Herrn Johann Heindel, Nelkenstr. 1, 
erstattet der Verein 50% des Rechnungsbetrages.

Über zahlreichen Zuspruch würde sich der HGV sehr 
freuen.



Bitte beachten Sie, dass bei der Geräteabholung und 
der -rückgabe aufgrund der aktuellen Umstände folgen-
de Schutzmaßnahmen ergriff en werden müssen, um 
alle Beteiligten vor einer Infektion zu schützen:

• mindestens 1,5 Meter Abstand halten,
• Schutzmasken tragen,
• jede Gruppenbildung vermeiden.

Danke für Ihr Verständnis.
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Gerät
Leihgebühr 
für HGV Mit-

glieder

Terminabsprache 
und Abholung bei:

Vertikutierer 5,00 € / 
angef. Stunde

Herrn Wick
Tel. 09132 / 603 24Rasenwalze 3,00 € /

Ausleihe

Gartenhacke 6,00 € /
angef. Std.

Herrn Schuh
Tel. 0 9132 / 97 28

Mulch-Mäher 10,00 € /
angef. Std.

Teleskop-
baumschere

5,00 € /
3 Tage

Tiroler
Steigtanne

(Höhe 4,8 m)

5,00 € / Tag
bzw. 10,00 € / 

Woche

Benzin-
Erdlochbohrer

5,00 € / Tag /
Ausleihe (zzgl. 

Benzinkosten, ca. 
4,00 € pro Liter)

Dörr-Automat 1,00 € /
Ausleihe

Frau Gundel
Tel. 09132 / 607 34

Kompost-
thermometer

kostenlose
Ausleihe

Herrn Heindel
Tel. 09132 / 617 98

Rüttelplatte 
(67 x 45 x 64 

cm, 30 cm Ver-
dichtungstiefe, 
88 kg schwer)

20,00 € / Tag 
(inkl. Benzin-

kosten für 
bis zu 5 Liter)

Herrn Michna
Tel. 0176 / 62 11 24 29

Sagen Sie uns, was Sie rund um Garten und Heimat 
interessiert. Sprechen Sie uns an, werden Sie Mitglied.

Im Namen der Vereinsleitung
Katy Schumann, Schriftführerin

Leihgeräte des Gartenbauvereins an alle Bürger der 
Gemeinde:

Fischereiverein Aurachtal e. V.

• TERMINABSAGE

Das Fischerfest mit Sonnwendfeier des Fischerei-
vereins Aurachtal e.V.  am 20. Juni 2020 ist abgesagt!

SCHUTZMAßNAHMEN beim Ausleihen der Geräte
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▪ Flöte
Martina Thomann 
Dienstag  16:00 – 19:15 Uhr
Telefon:  09135 / 721 60 11

Michael Bauer
Mittwoch  15:30 – 18:00 Uhr
Freitag   13:30 – 15:00 Uhr

▪ Klarinette / Saxofon
Christine Pölloth
Montag  17:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag  17:30 – 19:00 Uhr

Mirjana Burzlaff 
Dienstag 17:00 – 18:00 Uhr

▪ Trompete / Flügelhorn
Michael Schiller
Montag  15:00 – 19:30 Uhr

▪ Euphonium / Posaune / Waldhorn / Tuba
Christian Freimuth
Dienstag  14:15 – 20:00 Uhr

▪ Schlagzeug
Wolfram Heinlein
Dienstag  16:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  17:00 – 18:30 Uhr

Jugendkapelle Aurachtal e.V.

0172 / 822 07 76
Ingrid Brendel

09104 / 865 50
Michaela Stumptner

vorstand@juka-aurachtal.de
www.juka-aurachtal.de

Dorfäcker 16
91086 Aurachtal - Münchaurach

Instrumentalunterrichte
Bläserklasse 2017/18 Freitag 14:45 - 15:30 Uhr
Bläserklasse 2019 
Münchaurach  Freitag 14:30 - 15:15 Uhr
Weisendorf  Montag 12.15 Uhr - 13:00 Uhr
Nachwuchsorchester Freitag 15:40 - 16:40 Uhr

Orchesterproben

Leitung: Christine Pölloth 

▪ Hauptorchester Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr

Leitung: Wolfram Heinlein

▪ Ehemaligen der Jugendkapelle

 14-tägig Mittwoch   19:30 - 21:30 Uhr

Leitung: Josef und Ilona Bock

▪ Nachschlag / Erwachsenenorchester

 14-tägig Dienstag   20:00 - 21:30 Uhr

Leitung: Christine Pölloth

Aus Vereinen und Verbänden 
Oberreichenbach

Aufgrund der derzeitigen
Situation fi ndet bei der Feuerwehr 

keine Übung statt.

Der Kommandant wird zu 
gegebener Zeit bekannt geben, 

wann die Übungen wieder
stattfi nden.

Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach

▪ Musizinis (ab 1 ½  - 4 Jahre)
Musikalische Früherziehung (ab 4 Jahre)
Trommelgruppe (ab 5 Jahre)
Blockfl öten (ab 5 Jahre)
Christine Pölloth
Bei Interesse zum Schnuppern Tel.: 0179 / 210 05 62
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Back to Sport! *

Sportclub Oberreichenbach e.V.

09104 / 823 41 41
Büro, donnerstags 20:00 - 21:00 Uhr

www.sc-oberreichenbach.de

Liebe Mitglieder und Freunde des SC Oberreichenbach! 

Eine lange Zeit des Wartens liegt hinter uns. Aber jetzt 
geht es wieder los. Wenn auch erst mal in kleinen Schrit-
ten. 

Ab Montag, den 11. Mai dürfen wir wieder mit folgenden 
Sportarten starten:
         
Tennis:
Ab Montag, den 11. Mai spielen wir wieder Tennis. Die 
Plätze sind in einem Top-Zustand. Wer Tennis spielen 
möchte, meldet sich über die E-mail Adresse bei uns. 

Running:
Ab Montag, den 11. Mai darf die SCO Laufgruppe wieder 
starten. Die Einsteiger treff en sich dienstags um 18:30 
Uhr. Die Läufer dann um 19:00 Uhr. Wir werden in Grup-
pen bis maximal 5 Personen auf die Laufrunde gehen. 
Treff punkt: Bushaltestelle Gasthaus Freyung.

Bogenschießen:
Ab Freitag den 15. Mai ist der Bogenwald wieder für 
Mitglieder geöff net. Wenn Ihr auch Interesse habt, das 
Bogenschießen mal auszuprobieren meldet Euch über 
E-Mmail bei uns.

Fußball:
Ab 11. Mai rollt der Ball wieder und es darf trainiert 
werden. Erstmal nur in 5er Gruppen und höchsten 20 
Personen auf dem Platz. Der Leitfaden des BFV muss 
eingehalten werden. Eure Trainerinnen und Trainer un-
terstützen und informieren Euch gerne. Sie geben Euch 
auch Bescheid, wann es wieder für Euch losgeht.

Unser Fitness Center muss noch geschlossen bleiben. 
Sobald wir grünes Licht bekommen, werden wir Euch 
natürlich informieren. Die aktuellen Infos erhaltet Ihr auf 
unserer Webseite oder auf Instagram (SC Oberreichen-
bach offi  cial). Viel Spaß beim Sport! 

*)
Bitte beachtet und respektiert die Vorgaben der Behör-
den. Wir alle tragen Verantwortung für das, was wir tun 
und wie wir unsere Mitmenschen schützen.

 Einladung zur JHV 

Wenn am 05. Juni die Maßnahmen der bayerischen 
Staatsregierung gelockert bzw. außer Kraft gesetzt sind,

ergeht herzliche Einladung an alle
ordentlichen Mitglieder (ab 16 Jahren) zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020 

am Freitag, 05. Juni 2020, um 19:30 Uhr 
im Sportheim des SCO
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Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Energieberatung

Informationen fi nden Sie online unter 
https://www.erlangen-hoechstadt.de/
klimaschutz-energie/ 

Sonstige Mitteilungen

Sprechzeiten: 10:00 - 12:00 / 18:00 - 19:00 Uhr

Die Bekanntmachung erfolgt unter Vorbehalt:

Donnerstag, 21.05.2020 / Freitag, 22.05.2020
Dr. Thomas Kai Wolf
Niederndorfer Hauptstr. 27, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 617 82

Samstag, 23.05. / Sonntag, 24.05.2020
Barbara Nagel, 
Gewerbegebiet Ost 50b, 91085 Weisendorf
Tel.: 09135 / 72 32 40

Samstag, 30.05. / Sonntag, 31.05.2020
Dr. Christian Bauer
Hannberger Str. 4, 91093  Heßdorf
Tel.: 09135 / 82 04

Montag, 01.06.2020
Dr. Werner Ruppert
Hauptstraße 25, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 80 70

Samstag, 06.06. / Sonntag, 07.06.2020
Dr. Gerhard Pscheidt, 
Dompfaff str. 127, 91056 Erlangen
Tel.: 09131 / 44 00 77 

Weitere Notdienstzahnärzte online
unter www.notdienst-zahn.de

Zahnärztlicher Notdienst

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung 

2. Grußworte des Bürgermeisters

3. Jahresbericht durch den Vorstand

4. Jahresberichte der Abteilungsleiter

5. Kassenbericht

6. Revisionsbericht – Entlastung des Vorstandes  - 
„Investitionsplanung Zukunft“

7. Neuwahlen

8. Behandlung von Anträgen

9. Diskussion

10. Schlusswort und Ausblick durch den Vorstand

Der Vorstand



Polizei     Tel. 110

Notarzt und Rettungsdienst  Tel. 112

Krankentransport   Tel. 112

Feuerwehr    Tel. 112

Ärztlicher Notdienst   Tel. 116 117
(bundesweit gebührenfrei)

Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do. 18:00 - 8:00 Uhr am Folgetag;                
Mi. 13:00 - Do. 8:00 Uhr, Fr. 18:00 - Mo. 8:00 Uhr. 
Am Vorabend eines Feiertages 18:00 Uhr bis zum 
nachfolgenden Werktag 8:00 Uhr.

Notrufe und Notdienste
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Kontakt: Rosi Schmitt, Fachberaterin
Telefon: 09195 / 998 62 84
Mobil: 0176 / 10 01 82 37
E-Mail: rosi.schmitt@awo-erlangen.de

AWO Kreisverband Erlangen-Höchstadt

Fachstelle für pfl egende Angehörige der AWO Erlan-
gen-Höchstadt – eine kostenlose Pfl ege- und Demenz-
beratungsstelle für alle Bürgerinnen und Bürger

Die Beratungsstelle berät und informiert weiterhin kos-
tenfrei über Pfl ege und Demenz, auch wenn zurzeit nur 
telefonisch oder schriftlich.

Sie informiert und berät über das Krankheitsbild (Alz-
heimer) Demenz und Depression. Gibt Auskunft über 
verschiedene Unterstützungs- und Entlastungsmöglich-
keiten, über (technischen) Hilfsmittel, berät und infor-
miert über die Einstufungskriterien in den Pfl egegrad, 
hilft beim Widerspruch, klärt auf über Leistungen aus der 
Pfl egekasse.

Auch sind eingeschränkte Dienstleistungen durch qua-
lifi zierte Ehrenamtliche wie z.B. Einkaufsdienste oder 
Begleitung zum Arzt, Spaziergänge etc. unter Einhaltung 
der vorgeschriebenen Maßnahmen der Regierung mög-
lich.

Eine Ersteinstufung oder Höhereinstufung in einen Pfl e-
gegrad erfolgt durch den medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) während der eingeschränkten 
Besuchsregelungen aufgrund von Corona telefonisch, 
d.h. Sie müssen nicht warten, bis die Regelungen aufho-
ben sind, Sie können jederzeit einen Antrag auf Pfl ege-
grad bei ihrer Krankenkasse stellen.

Aktivsenioren Bayern

AKTIVSENIOREN TEILEN IHR WISSEN
Ehrenamtliche geben Existenzgründern und Unter-
nehmern Gratis-Tipps
Einen Beratungstag für Existenzgründer und Unterneh-
mer bieten die AKTIVSENIOREN BAYERN am Montag, 
8. Juni 2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr bei der Wirtschafts-
förderung der Stadt Erlangen an.

In der Nägelsbachstr. 40 stellen die lebens- und be-
rufserfahrenen Experten freiwillig, ehrenamtlich und 
honorarfrei ihre Dienste zur Verfügung. Die AKTIVSE-
NIOREN sind als gemeinnützig anerkannt, ihr Spektrum 
ist breit: Es reicht von Außenhandels-Angelegenheiten 
sowie Planungs- und Finanzierungsfragen über Rech-
nungswesen, Organisation, Planung und Vertrieb bis hin 
zu Absatz, Marketing und Design, sowie Existenzgrün-
dung (Businessplan) und Existenz-Erhaltung.

Die AKTIVSENIOREN leisten allerdings keine Rechts- 
und Steuerberatung, sondern geben aus ihrer Erfahrung 
und der daraus resultierenden Sichtweise kritische und 
konstruktive Hinweise.

Terminvereinbarung:
Referat Wirtschaftsförderung der Stadt Erlangen 
Ansprechpartner: Frau Büttner
Telefon: 09131 / 86 26 12

Kreisverband Erlangen-Höchstadt

bietet im Mai/Juni 2020 verschiedene Lehrgänge an un-
terschiedlichen Orten und zu verschiedenen Terminen 
an. Bei Interesse erhalten Sie nähere Auskünfte von 
8:00 bis 12:00 Uhr.

Telefon: 09131 / 12 00 30 00

Das Bayerische Rote Kreuz

Regionalverband Erlangen-Höchstadt e.V.

bietet verschiedene Lehrgänge an unterschiedlichen Or-
ten und zu verschiedenen Terminen an.

Bei Interesse erhalten Sie nähere Auskünfte unter

Telefon: 09193 / 503 31 90
Internet: www.lsm.asb-erlangen.de

Der Arbeiter-Samariter-Bund

Wegen der Covid - 19 Pandemie wird die Sprech-
stunde per Telefon oder Skype virtuell stattfi nden.
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Donnerstag, 21.05.2020, Herz Apotheke,
Ohmstraße 5, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 741 59 59

Freitag, 22.05.2020, Kloster Apotheke,
Königstraße 10, 91086 Aurachtal
Tel.: 09132 / 629 82

Samstag, 23.05.2020, Lohhof Apotheke,
Schützengraben 62, 91074 Herzogenaurach 
Tel.: 09132 / 632 83

Sonntag, 24.05.2020, Sonnen Apotheke,
Hauptstraße 26, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 50 19

Freitag, 29.05.2020, Apotheke am Markt,
Kirchenplatz 1, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 34 34 

Apothekennotdienst

Samstag, 30.05.2020, Beyschlag'sche Apotheke,
Hauptstraße 31, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 30 12 

Sonntag, 31.05.2020, Herz Apotheke,
Ohmstraße 5, 91074 Herzogenaurach
Tel.: 09132 / 741 59 59

Montag, 01.06.2020, Kloster Apotheke,
Königstraße 10, 91086 Aurachtal
Tel.: 09132 / 629 82

Um in Notfällen sicher zu gehen, empfi ehlt es sich, 
die angegebene Apotheke telefonisch zu kontaktieren. 
Auch per Telefon lassen sich Bereitschaftsapotheken 
ermitteln:

Nach Anruf der Kurzwahl 228 33 von jedem Handy (69 
Cent/Min) oder der kostenlosen Rufnummer 0800 / 002 
28 33 aus dem deutschen Festnetz.

BIWAPP ist die kostenlose Smartphone-App zur Warnung und Information der Bevölkerung. Aktuelle Infor-
mationen und Katastrophenmeldungen für Ihre ausgewählten Orte und den gewählten Umkreis direkt auf Ihr 
Smartphone – auf Wunsch mit zusätzlicher Push-Benachrichtigung.

Sie können individuell festlegen, über welche Themen Sie aktiv informiert werden möchten (z.B. Schulausfälle, 
Verkehrsunfälle, Feuer, Hochwasser, Bombenentschärfung, allgemeine Warnungen u.a.).

Die Meldungen und Katastrophenwarnungen werden direkt von den off iziell zuständigen Institutionen wie Ka-
tastrophenschutzbehörden, Kommunen und kreisfreien Städten sowie deren Leitstellen versendet. Laden Sie 
sich BIWAPP gleich aus Ihrem App-Store herunter und fügen Sie Ihre Orte hinzu, um aktuelle Informationen zu 
erhalten.

Die App finden Sie online unter www.bit.ly/biwapp_app.

BIWAPP BÜRGER INFO & WARN APP

Die Dienstbereitschaft beginnt morgens um 8:00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 8:00 Uhr.

Die Bekanntmachung erfolgt unter Vorbehalt:
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Schützt die Bienen!

Weiden
-wichtige Bienennahrung im Frühjahr-

Weiden gehören zu den bekanntesten, zeitigen Frühjahrsblühern in der erwachenden Natur. Wenn ihre silbrigen, 
samtweichen Kätzchen aufblühen, ziehen sie Hunderte und Tausende von fl eißigen  Bienen an. Blühende Weiden 
erwecken im Bienenvolk neues Leben. Ihr Nektar liefert frische Energie für die Bienen, der Blütenstaub bietet 
lebensbildendes Eiweiß, um die junge Brut zu versorgen, die in den ersten warmen Frühlingstagen entsteht.

Eine gute und reichliche Weidenblüte ist deshalb die Grundlage für starke Völker im Frühjahr, die nicht nur 
gesunden Honig eintragen sollen, sondern vor allem mit starken Völkern in die Obstbaumblüte, in die blühenden 
Beerensträucher, in die gelben Rapsfelder und die bunten Wiesen fl iegen sollen.

Reicher Bienenbefl ug bedeutet intensive Bestäubungstätigkeit und damit später reichen Frucht- und Samenansatz 
bei Kultur- und Wildpfl anzen! Nur starke Völker können diesen für uns und die ganze Natur lebensnotwendigen 
Dienst leisten.

Weiden am Strauch blühen lassen, in der Vase bringen sie keinen Nutzen!

Weiden sind lebensnotwendig für die Bienenvölker im Frühjahr!
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Informationen unter www.bit.ly/amtsblatt

NUTZEN Sie die Vorteile!

VORAB
lesen

in
Farbe

von überall
abrufbar

LESEN SIE DIE Online-Ausgabe
des Amtsblatts DER VG AURACHTAL!



Sie suchen Hilfe für Arbeiten an 
Haus und Garten?
Ich übernehme zuverlässig und zu fairen Preisen

● Instandhaltungsarbeiten in Haus und Garten
● Möbelreparatur und -restauration
● Urlaubsbetreuung für Haus und Garten
● viele weitere Leistungen auf Anfrage

Gerhard Hilburger,
Talstr. 12, Oberreichenbach
Mobil: 0175 343 1016 - Tel.: 09104 / 823 82 03
E-Mail: ghilburger@gmx.net
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Wir waschen, bügeln, mangeln Ihre Tisch- und
Betwäsche, Oberhemden, Bett- und Wolldecken,

Daunendecken, Schlafsäcke.
Textil- u. Teppichreinigungsannahme

Am Antoniweiher 2a
91097 Oberreichenbach
Tel.: 0 91 04 - 82 60 95

Öff nungszeiten: Mo. u. Fr. 14.00 - 18.00 Uhr
Di. Mi. Do. 8.00 - 13.00 u. 15.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
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Beantragen Sie Ihre Amtsgänge ganz einfach,
bequem, zeitsparend und sicher

über das Bürgerservice-Portal der VG Aurachtal unter
www.buergerserviceportal.de/bayern/vgaurachtal
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HIER KÖNNTE

ANZEIGE
IHRE

STEHEN !

185 mm x 63 mm



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020 Seite 47



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020  Seite 48



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020  Seite 49



VGem Aurachtal Amtsblatt | Nr. 7 | 20.05.2020  Seite 50

Unterricht in Herzogenaurach
Erlanger Str. 10

Münchaurach
Dorfäcker 9
(Industriegebiet Wirtshöhe)

Dienstag + Donnerstag Montag + Mittwoch

Anmeldung 18:15 Uhr Unterricht 18:30 Uhr

Infos unter:

BÜRO
09132 / 92 82

Otto Patz
0176 / 20 70 87 90

Stefan Patz
0176 / 20 70 41 21

Informationen unter www.bit.ly/amtsblatt

NUTZEN Sie die exklusiven Vorteile der Online-Ausgabe
des Amtsblatts der VG Aurachtal!

VORAB
lesen

in
Farbe

von überall
abrufbar
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Veranstaltungskalender 2020 der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal

Datum Uhrzeit Veranstalter Veranstaltung Ort
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Mai 2020

21.05.2020 10:00 evang.-luth. Kirchenge-
meinde Gottesdienst im Grünen Münchaurach Wiese an der 

Aurach

21.05.-
24.05.2020

Partnerschaftsverein 
Oberreichenbach

35jähriges Jubiläum / Be-
such aus St. Robert

24.05.2020 17:00 evang.-luth. Kirchenge-
meinde Klosterfrühling 3 Klosterkirche Münchaurach

ABGESAGTläum / Be-m / Be-
St. Robertt. Robert

enge-nge- Klosterfrühling osterfrühling

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie stehen alle Veran-
staltungstermine unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich vorher, ob die jewei-
lige Veranstaltung stattfi ndet oder ausfällt.

Bitte informieren Sie die Amtsblatt-Redaktion auch unbedingt rechtzeitig über ab-
gesagte bzw. nicht stattfi ndende Veranstaltungen.

30.05.2020 Krieger- und Soldatenver-
ein Falkendorf Weinfest Meurer-Scheune

31.05.2020 Krieger- und Soldatenver-
ein Falkendorf Weißwurstfrühstück Meurer-Scheune

Juni 2020

19.06.-
21.06.2020

SC 1948 Aurachtal-Mün-
chaurach

Sportfest mit Sonnwend-
feuer Sportheim Münchaurach

27.06.2020 SC Oberreichenbach Tanzenhaider Weiherlauf

28.06.2020 14:00 Gesangverein „Fidelia“ Sommerfest Pausenhof SchuleABGESAGS
ABGESAGTAGTTT

ES
A

SAS
AAABGAA

Sportfest mit Sonnwend-Sportfest mit Sonnwend
feuerfeue

Oberreichenbacheichenbach T

14:0014:00 Gesangveesangv
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Juli 2020

09.07.2020 18:00 Heimat- und Gartenbauver-
ein Aurachtal Grillen im Garten Garten hinter der Gemeinde

10.07.2020 15:00 VdK Vortrag RAin Flechtner: 
Testament / Erbrecht Pfarrscheune

12.07.2020 10:00 evang.-luth. Kirchengemein-
de

Gemeindefest Oberrei-
chenbach Garten gegenüber Kirche

14.07.2020 Partnerschaftsverein Ober-
reichenbach

Nationalfeiertag Frank-
reich Dorfplatz Oberreichenbach

15.07.2020 12:00 Seniorenclub 
Oberreichenbach

Fahrt zum "Kirschen-
pfl ücken" nach Hunds-
boden

18.07.2020 evang.-luth. Kirchengemein-
de GospelNight Klosterkirche

19.07.2020 10:00 evang.-luth. Kirchengemein-
de Gemeindefest Aurachtal Pfarrgarten Münchaurach

22.07.2020 21:00 evang.-luth. Kirchengemein-
de Open-Air Kino Pfarrhof Münchaurach

24.07.-
26.07.2020 Fischereiverein Jugendzeltlager

Jugendkapelle Aurachtal
Sommerkonzert Nach-
wuchsorchester und 
Nachschlag

August 2020

19.08.2020 Seniorenclub

30.08.2020 10:00 Heimat- und Gartenbauver-
ein Aurachtal HGV Radltour Treff punkt Vereinsheim
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Der vorstehende Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 beinhaltet die bisher bekannten Termine. Er soll in jedem 
Amtsblatt für die jeweils aktuell bevorstehenden Veranstaltungen veröff entlicht werden. Bitte teilen Sie uns Änderungen, 
Ergänzungen und neue Termine rechtzeitig mit. Alle Angaben ohne Gewähr.

gez.
Schumann/Gemeinschaftsvorsitzender

Sie f inden den aktuel len Veranstal tungskalender 2020 auch onl ine direkt
unter www.bit.ly/veranstaltungskalender2020 oder auf www.aurachtal.de 

Beilagenhinweis:
▪ Eine Beilage der VR meine Bank
▪ Ferienprogramm Aurachtal 2020 - Kurzinfo
▪ Eine Beilage der Klosterbücherei

September 2020

02.09.2020 FFW Falkendorf Kerwa-Info-Abend Feuerwehrhaus Falkendorf

04.09.2020 14:00 VdK Vortrag „Dreycedern“: 
Depression im Alter Pfarrscheune

04.09.-
07.09.2020

Kirchweih Oberreichen-
bach

04.09.2020 18:00 evang.-luth. Kirchengemein-
de Kirchweihgottesdienst St. Egidien Oberreichenbach

05.09.2020 Ski- und Wanderclub Falken-
dorf

Konzertbesuch „Haind-
ling“ Luisenburg

12.09.2020 Fischereiverein Königsfi schen

13.09.2020 10:00 evang,-luth. Kirchengemein-
de Klosterfestgottesdienst Klosterkirche

13.09.2020 10:00-
19:00 

Heimat- und Gartenbauver-
ein Aurachtal Klosterfest vor der Klosterkirche

16.09.2020 Seniorenclub Oberreichen-
bach

18.09.-
20.09.2020 FFW Falkendorf Kerwa Falkendorf

26.09.-
28.09.2020

Heimat- und Gartenbauver-
ein Aurachtal Äpfel sammeln Aurachtaler Gärten



Frau Volkert
Frau Stumptner
Email:    amtsblatt@aurachtal.de
Telefon: 09132 / 775 15
Telefax: 09132 / 775 19

nsprechpartnerA

1913 Stück - 17 Ausgaben pro Jahr
200 - 450 Klicks pro Online-Ausgabe

uflageA

Anzeigen sind in folgenden Dateiformaten 
passend zur ausgewählten Anzeigengrösse 
bereitzustellen: PDF, EPS, JPG, TIFF.  Andere 
Formate nur nach vorheriger Absprache. 
Die Nachbearbeitung, die Erstellung und die 
Gestaltung von Anzeigen ist grundsätzlich 
kostenpfl ichtig. Gescannte, abfotografi erte, 
gefaxte, ausgedruckte und handschriftliche 
Druckdaten werden prinzipiell nicht akzeptiert.

ateiformateD

Das Amtsblatt erscheint 17 mal pro Jahr. 
Alle Termine für 2020 fi nden Sie online unter
www.bit.ly/amtsblatt  

rscheinungstermineE

Kostenlose Verteilung an die Haushalte in den Ge-
meinden Aurachtal und Oberreichenbach. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler 
und -qualität oder versehentlich nicht veröff entlichte 
Anzeigen oder Texte sowie für die Text- bzw. Anzei-
geninhalte keine Haftung und keine Gewährleistung 
übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus ent-
stehende Folgeschäden.

mpressumI Mittwoch,  10.06.2020

ächstes AmtsblattN

Dienstag, 26.05.2020
10:00 Uhr

edaktionsschlussR

Nutzen Sie für Anzeigenwerbung das Jahres-
abo und profi tieren vom Preisnachlass. Den 
Dauerauftrag für Anzeigen fi nden Sie online.

achlass 20%N

Format Maße in mm (B x H) Preis

1/1 185 x  265 110,00 €

1/2 quer 185 x 130 55,00 €

1/2 hoch 87,7 x 265 55,00 €

1/3 quer 185 x 85 38,00 €

1/3 hoch 87,7 x 195 38,00 €

2/3 quer 185 x 175 75,00 €

1/4 quer 185 x 63 27,00 €

1/4 hoch 87,7 x 130 27,00 €

3/4 hoch 185 x 195 80,00 €

1/6 quer 185 x 40 25,00 €

1/6 hoch 87,7 x 110 22,00 €

1/8 quer 87,7 x 63 20,00 €

1/16 quer 87,7 x 40 14,00 €

Beilage ausgezählt nach OT 154,00 €

Beilage nicht ausgezählt 184,00 €

Jahresabo (17 Ausgaben) -20%

nzeigenformate/-preiseA

ww.bit.ly/amtsblattW

der Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal
AMTSBLATT Informationen





Die Bücherei öffnet wieder 

Ab dem 23.05.2020 ist die Bücherei wieder geöffnet. 

Es müssen folgende Regeln eingehalten werden: 

1. Es darf sich jeweils nur ein Gast in der Bücherei aufhalten (außer 
Familien) 

2. Weitere Personen warten unten im Hausflur oder vor dem 
Gemeindehaus - den Abstand von 1,5 m bitte einhalten. 

3. Am Eingang die Hände desinfizieren 
4. Maximale Aufenthaltsdauer pro Person: ca.15 Min. 
5. Tragen von Mund-Nase-Schutz (Besucher und Büchereikraft) 
6. Ausleihe von CD's und Spielen ist vorerst nicht möglich 

Auf einen regen Besuch freut sich wie immer 

Ihr Büchereiteam 

Öffnungszeiten: Montag von 18.00 — 20.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 — 18.00 Uhr 
Samstag von 10.00 — 12.00 Uhr 

Adresse: Mühlberg 1 (neben Pfarrhaus) 
91086 Aurachtal 





27.07.- 
31.07. 

.. 

Tennis Sommercamp  

27.07. 
Kinderkino A 

eiD 

29.07. 
- 

Herzigs Entdeckungstour auf dem Bauernhof 

31.07. 
Herzigs Bauernhof: Schaukelfee und KlettermaxeMu- 

03.08. 
;1' L i ' 
- tit i1 ..-111' 

Schach •  --4  

V f) & 

Zumba ...., 

04.08. Polizei • ' 

, 
,i.., 

Turnspaß Torl  
- 

05.08. 
..ot4. 
_ -- ... • -;• - Kita Sonnenschein , 

06.08. 
Spaß in in der Bücherei \------ 

07.08. 
- 

Schnuppertennis ei" 
,.....-A- Carrera Verein Herzi 45Q2)  

10.08. 1614f Kinderbasteln - Foam Clay .• - 

11.08. 
Canvas: Stoffe gestalten 

12.08. Cv  
Perlenschmuck herstellen ---<- 

13.08. 
o • . _ 

._ 
Brandmalen 

19.08. 

Aal 

Landmaschinen 111191/1  

20.08. 
"e2 1 

Bogenschießen  109 

22.08. 
Feuerwehr 

V -A 

,. 

26.08. Tierbrücke e)  
28.08. Tischtennis 

02.09. 
- ..r 

'''+'• ' 
Kita Arche Noah - -J-  

03.09. Schulwald 

, 

- 
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